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Vorwort

Liebe Bremerinnen und Bremer,

die kommunale Abfallwirtschaft in Bremen hat die Aufgabe, 
allen Bürgerinnen und Bürgern eine langfristige Entsorgungs-
sicherheit zu bieten. Sie verfolgt das Ziel eines hohen ökologi-
schen Niveaus bei bestmöglichem Service und leistungsgerech-
ten Abfallgebühren. 

Jahr für Jahr werden Abfälle in Bremen zuverlässig entsorgt und 
bereits heute überwiegend einem hochwertigen Recycling zuge-
führt. In Sachen Mülltrennung gehört Bremen zu den führenden 
Städten in Deutschland, weil Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Ihre Abfälle engagiert und umweltgerecht entsorgen. So hat in 
den letzten Jahren die Menge an Restabfall pro Kopf stetig ab-
genommen.

In der Rangfolge des Kreislaufwirtschaftsgesetzes werden die 
Maßnahmen der Abfallvermeidung voran gestellt – frei nach 
dem Motto: der beste Abfall ist der, der gar nicht erst anfällt! 
Dieser gesetzliche Auftrag ist für die kommunale Abfallentsor-
gung eine vornehme Pflicht. Daher nimmt die Entwicklung eines 
Konzeptes zur Abfallvermeidung in dem vorgelegten Abfallwirt-
schaftskonzept einen großen Raum ein.

Das Abfallwirtschaftskonzept 2014 beschreibt den Stand der 
kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen und benennt geplante 
Maßnahmen zur Vermeidung, zur Wiederverwendung und 
Verwertung und zur Beseitigung von Abfällen für die nächsten 
10 Jahre. Unser Ziel ist ein langfristiges zuverlässiges und um-
fassendes Entsorgungsangebot, das auch den Anforderungen  
der Nachhaltigkeit entspricht. Unsere besondere Verpflichtung 
gilt daher auch dem Ressourcen- und Klimaschutz. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie, liebe Bremerinnen 
und Bremer, auch weiterhin unsere Angebote zur Ab-
fallvermeidung und -verwertung nutzen und wünsche 
Ihnen ein bereicherndes Lesen des Abfallwirtschafts-
konzeptes 2014.

Herzlich Ihr

Dr. Joachim Lohse
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Bremen
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1.1	 Einführung
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)  verpflichtet 
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) 
nach § 1 zur Schonung der natürlichen Ressourcen 
durch Förderung der Kreislaufwirtschaft und zum 
Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung 
und  Bewirtschaftung von Abfällen. 

Nach der Abfallhierarchie dieses Gesetzes (§ 6 KrWG) 
sind Ab fälle vorrangig zu vermeiden. Sofern sie nicht 
vermieden werden können, sollen sie vorrangig zur 
Wiederverwendung vorbereitet, recycelt oder in sons-
tiger Weise verwertet werden. Die Ab fälle, die  weder 
vermieden, wiederverwendet noch stofflich oder 
energetisch verwertet werden können, müssen um-
weltverträglich beseitigt werden. Maßnahmen zur 
Vermeidung von Abfällen sind insbesondere die an-
lageninterne Kreislaufführung von Stoffen, die abfall-
arme Produktgestaltung sowie ein auf den Erwerb 
abfall- und schadstoffarmer Produkte gerichtetes 
Konsumver halten. 

Für den örE ergibt sich nach § 20 KrWG die Pflicht, alle 
in seinem Gebiet angefallenen und überlassenen Ab-
fälle aus  privaten Haushaltungen und Abfälle zur Be-
seitigung aus anderen Herkunftsbereichen zu verwer-
ten oder zu beseitigen. Die Pflicht zur Verwertung ist 
einzuhalten, soweit dies technisch möglich und wirt-
schaftlich zumutbar ist.

Die Stadtgemeinde Bremen hat mit dem Bremischen 
Abfallortsgesetz dem Senator für Umwelt, Bau und 
Verkehr die Pflichten des örE für die Stadtgemeinde 
Bremen übertragen.

Nach § 21 KrWG ist der örE verpflichtet, ein Abfallwirt-
schafts  konzept (AWK) zu erstellen. Das AWK muss 
 insbesondere Maßnahmen der  Vorbereitung zur Wie-
derverwendung, des Recyclings und der Be seitigung 
enthalten. Es ist nach dem Bremischen Ausführungs-
gesetz zum Kreislaufwirtschafts- und  Abfallgesetz alle 
fünf Jahre fortzuschreiben. Dieses Konzept wurde von 
der zuständigen bremischen Behörde erst malig zum 
31.12.1998 vorgelegt und im Jahr 2005  fortgeschrieben. 
Die zweite Fortschreibung 2014 wird hiermit vorgelegt.

Das jetzt vorgelegte AWK benennt die Ziele der kommunalen Ab-
fallentsorgung und beinhaltet  Angaben über Art, Menge und Ver-
bleib von Abfällen, eine Darstellung der getroffenen und geplan-
ten Maßnahmen zur Vermeidung, zur Wiederverwendung und 
Verwertung und zur Beseitigung von Abfällen sowie die Darle-
gung der Entsorgungswege für die nächsten zehn Jahre. Der örE 
hat das AWK über die ihm zu überlassenen Abfälle zu erstellen. 
Das AWK muss außerdem An gaben zur notwendigen Standort- 
und Anlagenplanung sowie eine gesonderte Darstellung des Ver-
bleibs von Abfällen bei der Verwertung und Beseitigung außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland enthalten.

Das	Abfallwirtschaftskonzept	(AWK)	beinhaltet	folgende		
Aspekte:
• Methoden und Einrichtungen zum Einsammeln und Befördern 

von Abfällen
• Anlagen und Einrichtungen zur Abfallverwertung und Abfall-

beseitigung mit Angabe ihrer voraussicht lichen Laufzeit
• Zusammenstellung der Abfallbilanzen über einen Zeitraum  

von zehn Jahren in tabellarischer und grafischer Form
• Prognose über die Abfallmengenentwicklung für mindestens 

zehn Jahre
• Angaben über vermarktete Stoffe und Energien
• Zusammenstellung der Kosten für die Abfallentsorgung
• Beschreibung des Gebührenbedarfs
• Darstellung der Kooperationen mit anderen örE

Das AWK berücksichtigt die Anforderungen, die sich aus dem zum 
1. Januar 2014 novellierten Abfallortsgesetz über die Entsorgung 
von Abfällen und der Gebührenordnung für die Abfallentsorgung 
in der Stadtgemeinde Bremen ergeben.

1.	 Einführung,	rechtliche	Grundlagen	
	 und	Entsorgungsgebiet
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1.2	 Rechtliche	Grundlagen
Die kommunale Abfallwirtschaft ist eingebunden in eine hie-
rarchisch gegliederte rechtliche Struktur von hoher Komplexität. 
Die entsprechenden Richtlinien, Gesetze und Verordnungen sind 
für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungträger (örE) in unter-
schiedlichem Maße praxisrelevant, deshalb  werden nachfolgend 
beispielhaft nur die wesentlichen Rechts vorschriften aufgeführt: 

Auf	europäischer	Ebene	
•  Abfallrahmenrichtlinie (Richtlinie 2008 / 98 / EG)
•  Batterierichtlinie (Richtlinie 2006 / 66 / EG)
•  Elektro- und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie  

(Richtlinie 2002 / 96 / EG)
•  Verpackungsrichtlinie (Richtlinie 1994 / 6EG)

Auf	Bundesebene
•  Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)
•  Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG)
•  Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV)
•  Verpackungsverordnung (VerpackV)
•  Batterieverordnung (BattV)
•  Bioabfallverordnung (BioAbfV)
•  Verwaltungsvorschriften wie TA Abfall, TA Siedlungsabfall

Auf	Landesebene
•  Bremisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts-  

und Abfallgesetz (Landesabfallgesetz)

Auf	kommunaler	Ebene
•  Ortsgesetz über die Entsorgung von Abfällen in der Stadt-

gemeinde Bremen (Abfallortsgesetz)
•  Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in der Stadt-

gemeinde Bremen

Sonstige	Rahmenbedingungen
•  Vergaberecht (VgV, GWB, VOL, VOB, VOF)
•  Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
•  Aktuelle Rechtsprechungen wie zum Beispiel zur Zulässigkeit 

von gewerblichen Sammlungen

Insbesondere das Bundesrecht mit dem KrWG und 
die ortsrechtlichen Regelungen stellen für den örE 
den wesentlichen rechtlichen Rahmen dar. Eine zu-
nehmend wichtige Rolle spielen rechtliche Fragen 
an den Schnittstellen zu den privatwirtschaftlichen 
 Ent sorgungssystemen, die sich auf die  Regelungen in 
den §§ 18 (gewerbliche Sammlungen) und 25 (Rücknah-
mesysteme) gründen. Diese Bereiche sind in  starkem 
Maße politisch determiniert, unterliegen einem hohen 
Wandel durch die Rechtsprechung und sind deshalb 
für den örE eine ständige Herausforderung.

1.   Einführung, rechtliche Grundlagen und Entsorgungsgebiet
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1.3	 Entsorgungsgebiet	
	 und	Strukturdaten

1.3.1 Entsorgungsgebiet
Die Stadtgemeinde Bremen verfügt über eine Ge-
samtfläche von 325,55 km2 (Quelle: Statistisches Lan-
desamt Bremen, 31.12.2012). Bei einer Bevölkerungszahl 
von 548.547 (Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, 
31.12.2012) entspricht dies einer mittleren Bevölke-
rungsdichte von 1.694 Einwohner je km2.

Das Entsorgungsgebiet lässt sich hinsichtlich der 
 Bebauungsstruktur folgendermaßen klassifizieren:

Eine Besonderheit ist das in der Stadt Bremerhaven 
liegende stadtbremische Überseehafengebiet. Für 
 dieses Gebiet werden im Rahmen eines Staats ver-
trages die Entsorgungsleistungen der Stadtgemeinde 
Bremen nach den Entsorgungsbedingungen und Ge-
bühren der Stadt Bremerhaven erbracht. 

1. Einführung, rechtliche Grundlagen und Entsorgungsgebiet

Bezeichnung des 
städtischen Gebietes

Bebauungsstruktur Flächenanteil 
in %

Überwiegende 
Behälterausstattung 
(Restabfallbehälter-Volumen)

Innenstadt
gewerblich

Innenstadt

Städtisch

Ländlich

Großwohnanlagen

City-Bebauung

City-Bebauung

Städtisch 
geschlossene Bebauung

Ländlich
off ene Bebauung

Geschosswohnungsbau

10

10

30

20

30

240 l, 770 l, 1.100 l

60 l, 90 l, 120 l, 240 l

60 l, 90 l, 120 l

60 l, 90 l, 120 l

770 l, 1.100 l

Quelle: Institut für Energie und Kreislaufwirtschaft, Untersuchung zur Er fassung des Anteils an Elektrokleingeräten im Restabfall in Bremen 2013

→ Tabelle 1: Bebauungsstruktur und Behälterausstattung in Bremen
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1.3.2 Bevölkerungsentwicklung
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Bremen (Daten-
grundlage: Statistische Berichte, herausgegeben vom 
Statis tischen Landesamt Bremen) ist in der Abbildung dargestellt.

Im Bremer Stadtgebiet gibt es 116.269 Wohngebäude mit insge-
samt 289.201 Wohnungen. Die Zahl der Haushalte und die durch-
schnittliche Haushaltsgröße ist für die Zeitpunkte 2005, 2009 und 
2013 sowie 2018 und 2023 (Prognose) in der folgenden Tabelle ab-
gebildet.

1.   Einführung, rechtliche Grundlagen und Entsorgungsgebiet

→ Abbildung 1: Bevölkerungsentwicklung der Stadtgemeinde Bremen

 Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (Fortschreibung des Zensus 2011)
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Anzahl
Privat-
haushalte

Prozentuale Anteile Privathaushalte
mit … Person(en)

Durchschnittliche
Haushaltsgröße

31.12.2005

31.12.2009

31.12.2013

31.12.2018

31.12.2023

296.286
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308.437

308.913
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54,3
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27,9

27,6

27,4

27,3

27,2

11,7

11,2

10,6

10,1

9,8

7,4

6,9

6,6

6,2

5,9

2,1

2,0

2,0

2,0

1,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0,8

1,87

1,83

1,81

1,78

1,77

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen, Bremen Kleinräumig Infosystem

→ Tabelle 2: Haushaltsgrößen in der Stadtgemeinde Bremen
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Im Sinne der Daseinsvorsorge ist die Stadtgemeinde 
Bremen in der Verpflichtung, die für ein menschliches 
Dasein als notwendig erachteten Güter und Leistun-
gen – die sogenannte Grundversorgung – bereitzu-
stellen. In diesem Rahmen ist es Aufgabe der kommu-
nalen Abfallwirtschaft in Bremen, allen Bürgerinnen 
und Bürgern langfristige Entsorgungssicherheit bei 
bestmöglichem Service, hohem ökologischen Niveau 
und sozialverträglichen Gebühren zu bieten.  Daraus 
erwächst der Anspruch, sowohl eine verursacherge-
rechte Erhebung der Gebühren als auch eine weit-
gehende Gebührenstabilität sicherzustellen.

Ziel ist ein langfristig zuverlässiges und umfassen-
des Entsorgungsangebot, das den Anforderungen der 
Nachhaltigkeit entspricht. Um den steigenden Heraus-
forderungen an den Umweltschutz gerecht zu wer-
den, gilt die besondere Verpflichtung der kommunalen 
Abfallwirtschaft dem Ressourcen- und  Klimaschutz.

2.1	 Ökologische	Ziele
In der neuen und erweiterten Zielhierarchie des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) werden die Maßnah-
men der Abfallbewirtschaftung neu gewichtet. Die 
Abfallwirtschaft hat die im KrWG in § 6 aufgenom-
mene neue Abfallhierarchie zu beachten, die folgende 
Rangfolge definiert:

1.	 Vermeidung
2.	Vorbereitung	zur	Wiederverwendung
3.	Recycling
4.	Sonstige	Verwertung,	insbesondere	energetische	

Verwertung	und	Verfüllung
5.	Beseitigung

Insbesondere die Abfallvermeidung hat eine Aufwer-
tung dadurch erfahren, dass erstmals ein nationales 
Abfallvermeidungsprogramm (AVP) vom Bund mit Be-
teiligung der Länder erarbeitet wurde. Maßnahmen 
der Abfallvermeidung spielten in der kommunalen Ab-
fallwirtschaft bislang eine untergeordnete Rolle, des-
halb wird in der Entwicklung eines umfassenden Kon-
zeptes zur Abfallvermeidung ein Schwerpunkt der 
zukünftigen Aufgaben liegen. Ziel ist es dabei, im Rah-
men von Kooperationen auf allen gesellschaftlichen 
Ebenen einen Prozess zur „Vermeidung von Abfall-
produktion“ zu initiieren und zu unterstützen. 

Die Zielhierarchie wurde um die „Vorbereitung	zur	Wiederver-
wendung“ erweitert, die gleich hinter der Vermeidung noch vor 
dem Recycling geführt wird. Hierzu werden insbesondere scho-
nende Erfassungssysteme und neue Vermarktungsmodelle für 
weiterzuverwendende Konsumgüter zu entwickeln und aufzu-
bauen sein. Diese Ebene verkörpert in starkem Maße qualitative 
und weniger quantitative Aspekte bei der Weiterentwicklung der 
kommunalen Entsorgungssysteme. In diesem Bereich sind in 
Bremen vielversprechende und gute Ansätze, wie zum Beispiel die 
Internetseite „Gebraucht und Gut“, die Aktivitäten der „bauteil-
börse bremen“ oder die Zusammenarbeit zum Upcycling mit der 
Hochschule für Künste Bremen (HfK), vorhanden. Ziel ist es des-
halb, auch durch Einbeziehung institutionalisierter und privater 
Initiativen und Projekte die Wiederverwendung und das Upcy-
cling konsequent auszubauen.

Das Recycling von Abfällen, die Nummer drei in der Ziel hierarchie 
des KrWG, spielt in der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen 
seit vielen Jahren eine wichtige Rolle. Die Auswertung des Ist-
zustandes zeigt, dass die Abfallwirtschaft weitgehend auf eine 
 opti mal getrennte Wertstofferfassung hin ausgerichtet ist und 
somit die Ziele des Ressourcenschutzes verfolgt werden. Trotzdem 
gibt es hier Potenziale, die durch Maßnahmen zur Ver besserung 
der getrennten Sammlung von Wertstoffen, insbesondere beim 
Papier und beim Bioabfall, gesteigert werden können. Beim Re-
cycling ist aber nicht nur die getrennt gesammelte Menge zu be-
trachten, sondern auch die Qualität der folgenden Verwertung.  
So wird für die Verwertung des Bioabfalls zu prüfen sein, ob 
 neben der Kompostierung eine zusätzliche energetische Kom-
ponente durch Erzeugung von Biogas vorteilhaft ist.
 
Die energetische	Verwertung steht zwar in der Zielhierarchie 
 hinter dem Recycling, kann aber auf bestimmte Abfälle bezogen 
und bei Nutzung technisch hochwertiger Anlagen die  optimale 
Verwertungsform darstellen. Hier ist in einer Einzelfallbetrach-
tung für die jeweiligen Abfallarten abzuwägen. Die Abgrenzung 
des Recyclings zur energetischen Verwertung ist in der Realität 
schwierig. Eine Reihe von insbesondere gemischt erfassten Wert-
stoffen werden Anlagen mit einem stofflichen Verwertungsver-
fahren zugeführt, deren Output überwiegend in die  energetische 
Verwertung geführt wird. Diese Problematik, die sich bis in die 
 Berechnung der im KrWG fixierten Recycling-Quoten fortsetzt, ist 
von der kommunalen Abfallwirtschaft kritisch zu berücksichtigen, 
wenn es zum Beispiel um die Erweiterung der getrennten Kunst-
stoffsammlung im Rahmen des geplanten Wertstoffgesetzes geht.

2.	 Ziele	der	kommunalen	
	 Abfallwirtschaft	in	Bremen
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Die Beseitigung	von	Abfällen, deren Verwertung nicht möglich 
ist, wird auch zukünftig in einem sicheren und  effizienten ther-
mischen Verfahren erfolgen. Die Abfallverbrennung ermög-
licht die notwendige Zerstörung und Ausschleusung von Schad-
stoffen aus dem Stoffkreislauf und leistet einen wesentlichen 
 Beitrag zur hygienischen Beseitigung der Restabfälle. Für die 
 Entsorgungssicherheit in Bremen ist diese Form der Abfallbe-
handlung unverzichtbar. Im Restabfall befinden sich allerdings 
noch Potenziale an Abfällen, die für eine stoffliche Verwertung 
 geeignet sind. Es handelt sich insbesondere um Bioabfälle und 
 Papier, aber auch in geringerem Maße um Elektrogeräte, Textilien 
und Metall. Die Abschöpfung dieser Wertstoffe aus dem Restab-
fall ist ein wesentliches Ziel der kommunalen Abfallwirtschaft zur 
Ressourcenschonung und wird durch eine Reihe von Maßnahmen 
vorangetrieben.

Die Ziele der kommunalen Abfallwirtschaft sind natürlich darauf 
gerichtet, die Mengen der getrennt gesammelten und einer hoch-
wertigen Verwertung zugeführten Abfälle zu steigern. Aber min-
destens im gleichen Maße wird die Steigerung der Quali tät auf 
allen Ebenen der abfallwirtschaftlichen Prozesse in den  Fokus ge-
rückt. Aus den geplanten und bereits eingeleiteten Maß nahmen 
der kommunalen Abfallwirtschaft ergibt sich als Ergebnis eine po-
sitive Entwicklung, die in der folgenden Abbildung  dargestellt ist.
 
 

2.2	 Ökonomische	Ziele
Die ökonomischen Ziele liegen in der langfristigen 
Stabilisierung der Gebühren bei gleichzeitiger Opti-
mierung der ökologischen und kundenorientierten 
Prozesse. 

Die Gebühren sind sowohl von der Kosten- als auch 
von der Erlösseite determiniert. Auf der Erlösseite soll 
eine effiziente und konsequente Durchsetzung der An-
schlusspflicht gewährleistet werden, damit eine ge-
rechte Kostenverteilung bei den Abfallbesitzern zu 
 einer hohen Akzeptanz der Abfallgebühren führt und 
langfristig der hohe kundenorientierte Leistungs-
standard der kommunalen Abfallwirtschaft erhalten 
werden kann.

Die Kosten der kommunalen Abfallwirtschaft sind über 
die Abfallgebühren und die Erlöse gedeckt. Es  besteht 
einerseits ein Interesse an einem kundenfreundlichen, 
serviceorientierten Entsorgungssystem, das gleichfalls 
einen hohen ökologischen Standard erfüllt. Anderer-
seits liegt es im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, 
möglichst geringe Abfallge bühren zu bezahlen. Abfall-
wirtschaftliche Maßnahmen  müssen also, wenn sie 
höhere Kosten verursachen,  insbesondere aus ökologi-
schen Gründen gerecht fertigt sein. 

Die hohen Anforderungen an die Abfallentsorgung, die 
das Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) an den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) stellt, werden 
in einigen Bereichen höhere Kosten verursachen. Aller-
dings ist auch deutlich absehbar, dass die mit zunächst 
zusätzlichen Kosten verbundenen Maßnahmen mittel- 
und langfristig zu Kosteneinsparungen führen können. 

Gebührenstabilität ist ein wesentliches Ziel der Stadt-
gemeinde Bremen, wobei übliche  Preissteigerungen,  
die zum Beispiel aus Personalkostenentwicklung und 
Steigerung der Energiekosten resultieren, nicht ver-
meidbar sind. Alle in diesem Abfallwirtschaftskonzept 
(AWK) ent wickelten zukünftigen Maßnahmen wer-
den daher auch unter finanziellen Gesichtspunkten be-
wertet.

Ab 2018 ist die Entwicklung der Kosten und Gebühren 
in Bremen sehr stark abhängig von der Ausgestaltung 
der Abfallwirtschaft nach Auslaufen der Leistungsver-
träge Mitte 2018. Je nach politischer Entscheidung dar-
über, ob die Leistungen ab 2018 in einem europa weiten 
Vergabeverfahren ausgeschrieben werden oder ob die 
Leistungen in kommunaler Regie selbst erbracht wer-
den, kann mit erheblichen Veränderungen im Kosten-
gefüge gerechnet werden. 

2.   Ziele der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen

→ Abbildung 2: Geplante Entwicklung einer hochwertigen 
 Entsorgung der kommunalen Abfälle bis 2023

2013 2023

Vermeidung bzw. 
Wiederverwertung +10.000 Mg

Energetische
Verwertung – 4.000 Mg

Recycling +14.000 Mg

Beseitigung – 18.000 Mg
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2.3	 Gesellschaftliche	Ziele
Die kommunale Abfallwirtschaft wird weiterhin über-
greifend das Ziel verfolgen, durch Transparenz bei der 
Entwicklung von Maßnahmen sowie hinsichtlich der 
Behandlung und des Verbleibs der Abfälle Vertrau-
en zu schaffen und die Mitwirkung der Bürgerinnen 
und Bürger zu fördern. Die Kooperation mit regionalen 
 Initiativen, Umweltverbänden, sozialen Trägern und 
Verbraucherverbänden soll ausgebaut und verstetigt 
werden, um die kommunalen Interessen an einer öko-
logischen Abfallwirtschaft zu bündeln und gemein-
sam voranzubringen.

Es ist ein Ziel der kommunalen Abfallwirtschaft, die 
Stadtgemeinde bei ihren Bestrebungen um einen 
attrak tiven großstädtischen Lebensraum zu unter-
stützen. Eine hohe Servicequalität bei der Erbringung 
der abfallwirtschaftlichen Dienstleistungen steht 
hier im Vordergrund. Dazu gehört aber auch in einem 
 hohen Maße die Gewährleistung der Stadtsauberkeit 
im Zusammenhang mit den Entsorgungsleistungen, 
die Ausstattung der Stadt mit ausreichend öffent-
lichen Abfallbehältern und die zuverlässige Entsor-
gung von illegalen Abfallablagerungen.

2.4	 Entsorgungssicherheit
Im Rahmen eines Privatisierungsverfahrens der 
 Bremer Entsorgungsbetriebe im Jahr 1998 wurden 
die Aufgaben der operativen Einheiten des Abfall-
bereiches, mit Ausnahme der Deponie und der Recy-
clingstation Blockland, an private  Gesellschaften über-
tragen. Die Entsorgungssicherheit in Bremen wird 
durch langfristige Verträge mit privaten Gesellschaf-
ten abgesichert. Die vorrangige Verpflichtung der 
Stadtgemeinde Bremen als öffentlich-rechtlicher Ent-
sorgungsträger (örE) besteht in der Kontrolle, Fort-
entwicklung und Optimierung der mit den privaten 
Entsorgungsunternehmen abgeschlossenen Leis-
tungsverträge in Bezug auf die Anpassung der zu er-
bringenden Leistungen an gesetzliche Änderungen 
und die Weiterentwicklung und Optimierung des 
kommunalen Entsorgungsangebotes. Die wesent-
lichen Entsorgungsverträge, die mit privaten Gesell-
schaften abgeschlossen wurden, werden Mitte 2018 
be endet. Zur Wahrung der Entsorgungssicherheit be-
reitet die Stadtgemeinde eine Entscheidung über die 
zukünftige Organisationsstruktur der kommunalen 
Abfallwirtschaft (Eigenerbringung oder Neuvergabe 
der Leistungen an private Dritte) vor.
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3.1	 Die	Stadtgemeinde	als		
	 öffentlich-rechtlicher		
	 Entsorgungsträger		
	 (örE)
Die Abfallentsorgung der Stadtgemeinde Bremen 
 erfolgt auf der Grundlage des Abfallortsgesetzes 
(AOG) sowie weiterer  gesetzlicher Maßgaben wie 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), das Landes-
abfallgesetz usw.

Alle Abfälle aus privaten Haushaltungen und die Besei-
tigungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen unter-
liegen der Überlassungspflicht gegenüber dem öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) und werden 
durch den Anschluss- und Benutzungszwang im AOG 
über die vom örE zur Verfügung gestellten Abfallbehäl-
ter und Entsorgungssysteme  erfasst und entsorgt.

3.1.1 Organisationsstruktur

Die Stadtgemeinde Bremen hat die Verantwortung und die Aufga-
ben des örE dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zugeordnet.

Die Aufgaben des Gebührenmanagements, der Abfall- und 
Kunden  beratung, der Öffentlichkeitsarbeit, Überwachungsauf-
gaben, aber auch operative Aufgaben wie der Betrieb einer Re-
cycling-Station sind beim Eigenbetrieb Umweltbetrieb Bremen 
 angesiedelt. 

Seit der Privatisierung der operativen Aufgaben des damaligen 
Eigen betriebes Bremer Entsorgungsbetriebe im Jahr 1998 werden 
fast sämtliche operativen Sammlungs-, Verwertungs- und Beseiti-
gungsaufgaben von privaten Entsorgungsunternehmen nach Vor-
gaben und im Auftrag der Stadtgemeinde durchgeführt.

Die finanzielle Seite der kommunalen Abfallwirtschaft wird über 
ein „Sondervermögen Kommunale Abfallentsorgung (SVAbfall)“ 
abgebildet, welches vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 
verantwortet wird. Das SVAbfall stellt über die Wirtschafts pläne 
und Jahresabschlüsse die Basisdaten für die Gebührenbedarfs-
rechnungen zur Verfügung. Operativ werden die Wirtschafts-
pläne und Jahresabschlüsse, die laufenden Buchungen und der 
Zahlungsverkehr vom Umweltbetrieb Bremen aufgestellt bzw. 
durchgeführt.

3.	 Organisation	der	kommunalen	
	 Abfallwirtschaft	in	Bremen
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Stadtgemeinde Bremen • Abfallortsgesetz
• Politische Richtungsentscheidungen  

→ Tabelle 3: Organisationsstruktur der kommunalen Abfallentsorgung

Senator für Umwelt, Bau und Verkehr (SUBV),
öff entlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE)

• Systemsteuerung und -entwicklung
• Vertragsmanagement
• Leistungscontrolling
• Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

• Gebührenmanagement und Überwachung des 
 Anschluss- und Benutzungszwanges
• Abfallberatung
• Öff entlichkeitsarbeit
• Umweltbildung
• Telefonische Kundenberatung

Kommunaler Eigenbetrieb, 
Umweltbetrieb Bremen

Beauftragte private Entsorgungsunternehmen • Operative Durchführung von Sammlung, Transport, 
 Verwertung und Beseitigung
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3.1.2 Infrastruktur
Die Infrastruktur der kommunalen Abfallwirtschaft ist seit 1998 
zu weiten Teilen nicht mehr in der Hand der  Stadtgemeinde, 
 sondern wird durch private Dritte zum Zwecke der Durch führung 
der Abfallentsorgung vorgehalten. Nur in einigen Bereichen, wie 
zum Beispiel bei den Containerplätzen und den Grundstücken für 
die Recycling-Stationen, verfügt die Stadtgemeinde Bremen über 
 einen direkten Zugriff auf Teilbereiche der abfallwirtschaftlichen 
Infrastruktur. Die verschiedenen infrastrukturellen Sektoren sind 
nachfolgend in Bezug auf die kommunale und private Verfügung 
dargestellt:
 

3.   Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen

50 %
50 %

Containerplätze
im öff entlichen Raum

Gefäßbestand

Kompostierungsanlage
(Grundstück )

Logistik/
Fahrzeug

Recycling-Station
(Grundstück)

Betriebshöfe
(Grundstück)

Gebührenmanagement
Kundenberatung/ 
telefonische Kunden-
beratung

Beseitigungsanlage
MHKW

100 %

0 %

0 % 0 %

20 %

100 % 90 %

0 %

100 %

100 % 100 %

80 %

0 % 10 %

In kommunaler Hand In privater Hand

→ Abbildung 3: Infrastruktur der kommunalen Abfallentsorgung



  •

Abfallwirtschaftskonzept 2014

  24

3.2	 Das	abfallwirtschaft-	
	 liche	Umfeld	der		
	 kommunalen	Abfall-	
	 entsorgung	/	des		
	 öffentlich-rechtlichen		
	 Entsorgungsträgers			
	 (örE)
Der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) in 
Bremen ist mit seinen Aufgaben der kommunalen 
Abfallentsorgung in ein rechtlich und wirtschaftlich 
komplexes Gesamtsystem eingebunden. Die Hand-
lungsmöglichkeiten des örE sind durch die  rechtlichen 
Rahmenbedingungen determiniert. Der örE ist ins-
besondere durch die Regelungen zur gewerblichen 
Sammlung im § 18 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) 
und durch die  ausgeweitete Produktverantwor-
tung tendenziell auf den Beseitigungsabfall zurück-
gedrängt. Dies gilt für die Ab fälle aus den privaten 
Haushaltungen, da der örE bei Ab fällen aus anderen 
Herkunftsbereichen ohnehin nur für die Beseitigungs-
abfälle entsorgungspflichtig ist.

Bei den Abfällen zur Beseitigung aus anderen Her-
kunftsbereichen hat in den zurückliegenden Jahren 
eine massive Verlagerung von ehemaligen Beseiti-
gungsabfällen in die Verwertungsschienen statt-
ge funden. In der Realität wurden die  kommunalen 
Abfälle zur Beseitigung (thermisch) oftmals nur um-
deklariert und als privatwirtschaftlich entsorgte 
 Ab fälle zur Verwertung (energetisch) in die gleiche 
Verbrennungsanlage verbracht.

Diese für den örE schwierigen Rahmenbedingungen 
haben sich durch die in der letzten Dekade stark ge-
stiegenen Vermarktungspreise für die im Rahmen der 
Abfallsammlung anfallenden Sekundärrohstoffe, wei-
ter verschärft. Die private Entsorgungswirtschaft und 
die Akteure aus dem sogenannten informellen Sektor 
greifen in starkem Maße auf die finanziell attrak tiven, 
an den örE überlassungspflichtigen Verwertungsab-
fälle zu.

Im folgenden Schaubild ist dargestellt, welche  Akteure 
neben dem örE in Bremen im Bereich der Siedlungs-
abfälle tätig sind und auf welche Abfälle (Beseitigung, 
Verwertung) aus privaten Haushalten und anderen 
Herkunftsbereichen sie jeweils zugreifen. 

3. Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen

Private Haushaltung

Andere Herkunftsbereiche / Gewerbe

Abfälle zur
Beseitigung

Abfälle zur
Beseitigung

Abfälle zur
Verwertung

Abfälle zur
Verwertung

Öff entlich-
rechtlicher
Entsorgungsträ-
ger (örE)

Rücknahme-
systeme nach 
§ 25 KrWG
• Verpackungen
• Altöl
• Batterien

Gewerbliche / 
gemeinnützige
Sammler nach 
§ 18 KrWG

Private
Entsorgungs-
unternehmen

70.000 100.000 25.000 10.000

30.000 5.000 10.000 100.000

→ Abbildung 4: Übersicht über die reale abfallwirtschaftliche  
 Situation der kommunalen Abfallwirtschaft und deren Umfeld

Mengen in Mg/a (2013) auf Basis der Abfallbilanz des örE, 

Meldungen nach § 18 KrWG und Schätzungen
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 3.3	 Abstimmung	mit	den		
	 Systembetreibern	nach	der		
	 Verpackungsverordnung
	 (VerpackV)

Den rechtlichen Rahmen für Maßnahmen zur Vermeidung und 
Verwertung von Verpackungsabfällen bilden das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) sowie die Verpackungsverordnung 
(VerpackV) in der derzeit geltenden Fassung. Für Verkaufsver-
packungen gilt die Pflicht der Hersteller und der Vertreiber, vom 
Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackun-
gen kostenlos zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung 
oder stofflichen Verwertung zuzuführen. Zur Erfüllung der Pflich-
ten haben alle verpflichteten Hersteller und Vertreiber die Wahl 
 zwischen einer Selbstentsorgerlösung oder einer Beteiligung 
an einem von der Wirtschaft organisierten Dualen System. Die 
 Systeme sind auf die vorhandenen Sammelsysteme des öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE) ab zustimmen. 

Es sind derzeit zehn Systembetreiber am Markt tätig, mit  denen 
der örE entsprechende Abstimmungsvereinbarungen abge-
schlossen hat: 

• BellandVision GmbH
• Der Grüne Punkt – Dualees System Holding GmbH & Co. KG

• EKO-PUNKT GmbH
• ELS Europäische LizenzierungsSysteme GmbH
• Interseroh Dienstleistungs GmbH
• Landbell AG für Rückhol-Systeme
• Reclay VfW GmbH
• RKD Recycling Kontor Dual GmbH & Co. KG
• Veolia Umweltservice GmbH
• Zentek GmbH & Co. KG

Die bestehenden Abstimmungsvereinbarungen mit 
den Systembetreibern haben derzeit eine Laufzeit bis 
Ende 2014. Die Abstimmungsvereinbarungen sind je-
weils ergänzt um eine Vereinbarung zu den Neben-
entgelten und zur Mitbenutzung des kommunalen Er-
fassungssystems von Papier, Pappe und Karton (PPK). 
Als Reaktion auf die Vorgaben des Kartellamtes zur 
Verfügungsgewalt über die PPK-Verpackungen ist vom 
örE und den mit der Sammlung beauftragten privaten 
Entsorgungsunternehmen für den PPK-Verpackungs-
anteil die ARGE PPK gegründet worden, um die Inter-
essen Bremens gegenüber den Systembetreibern ge-
schlossen zu vertreten. 

Die in diesen Vertragswerken vereinbarten Abstim-
mungen und Vereinbarungen zu den  Sammlungen, 
Kostenregelungen und zur Mitbenutzung von 
 Systemen des örE sind im Folgenden dargestellt:

3.   Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen

Sammlung der Leichtver-
packungen (LVP) im 
Gelben Sack und in der 
Gelben Tonne

Sammlung von 
Verpackungs glas in 
Depot containern

Sammlung von PPK-Verpa-
ckungen (Papier, Pappe, 
Karton) im Er fassungssystem 
des örE

Abfallberatung zu Themen 
der Verpackungsentsorgung

Bereitstellung und Reinigung 
von Containerplätzen für die 
Erfassung von Glas und PPK

Anlage Systembeschreibung 
LVP zu den Abstimmungs-
vereinbarungen

Anlage Systembeschreibung  
Glas zu den Abstimmungs-
vereinbarungen

Abstimmungsvereinbarun-
gen. Verträge der ,, ARGE PPK‘‘ 
mit den Systembetreibern

Nebenentgeltvereinbarung

Nebenentgeltvereinbarung

Zu Sammelgefäßen und Säcken, Abfuhr rhythmus, 
Abfuhrkalender und Umgang mit fehl befüllten 
Ge fäßen und Säcken. Zur Erfassung auf den Recy-
cling-Stationen. Besondere Regelungen für 
Großwohn anlagen.

Zu Größe, Beschriftung und Reinigung der Depot-
container. Zu Abfuhrrhythmus und Entsorgungs-
zeiten, zur Anzahl der Container und der Container-
plätze.

Mitbenutzung des kommunalen PPK-Erfassungs-
systems. Regelungen zu Mengenanteilen und 
 fi nanzielle Regelungen.

Zum Umfang und zu Beratungsinhalten, bezogen 
auf die Verpackungsabfälle. Weiterleitung von 
Ab fuhr beschwerden an den beauftragten Entsorger. 
Finanzielle Regelungen.

Anzahl der Containerplätze und Anzahl der 
 Depotcontainer für Weiß- und Buntglas sowie 
Papier, Pappe, Karton (PPK).  Finanzielle Regelung.

→ Tabelle 4: Kooperationsbereiche und Regelungen mit den Systembetreibern nach VerpackV         

Kooperationsbereich Regelungen Wo geregelt
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Die für die Entsorgung der Verkaufsverpackungen not-
wendigen logistischen Voraussetzungen im Entsor-
gungsgebiet befinden sich für die Verpackungsfrak-
tionen PPK und Glas fast vollständig in der Hand des 
örE. Die PPK-Verpackungen werden in den Sammel-
systemen des örE miterfasst und die Containerplät-
ze für die Glascontainer werden vom örE gebaut, 
betrieben und gereinigt. Dadurch sind die Ver-
packungsmaterialien PPK und Glas in der öffentli-
chen Wahrnehmung in die  kommunale Abfallwirt-
schaft eingebunden. Dies gilt nicht für die Sammlung 
der LVP-Fraktion (Leichtverpackungen), deren Ausge-
staltung und Bewerbung in der Hand des von den Sys-
tembetreibern beauftragten Sammelunternehmens 
liegt. Hier besteht eine konflikt reiche Schnittstelle 
zwischen der kommunalen Entsorgung und der Ver-
packungsentsorgung, weil die Bürgerinnen und Bür-
ger für Probleme mit der LVP-Entsorgung (insbesonde-
re Probleme mit den  Gelben Säcken) die Kommune in 
die Verant wortung nehmen. Dies führt zu einem ne-
gativen Image sowie zu zeitlichen und finan ziellen Be-
lastungen der kommunalen Abfallwirtschaft. 

Der personelle und bürokratische Aufwand des örE 
für die Abstimmung der Verpackungsentsorgung 
mit den Systembetreiber, hat in den vergangenen 
 Jahren  allein durch die stark gestiegene Anzahl an 
System betreibern ständig zugenommen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Systembetreiber kaum 
an abfallwirtschaftlichen Lösungen, sondern vorran-
gig an Finanzierungs- und Lizensierungsthemen inte-
ressiert sind. Vor diesem Hintergrund sind abfallwirt-
schaftliche Weiterentwicklungen kaum noch möglich 
und Problemlösungen im Tagesgeschäft nur gegen 
 große Widerstände und mit hohem Aufwand her bei-
zuführen.

3. Organisation der kommunalen Abfallwirtschaft in Bremen
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In diesem Kapitel wird die derzeitige Erfassungs-, 
 Verwertungs- und Beseitigungsstruktur für die in der 
Stadtgemeinde Bremen anfallenden kommunalen 
 Abfälle beschrieben und dargestellt.

4.1	 Erfassungssysteme		
	 und	Logistik
Die Abfälle aus den privaten Haushaltungen und 
den anderen Herkunftsbereichen werden in Hol- und 
Bringsystemen erfasst. Die ca. 245.000 Mg Ab fälle, die 
über die kommunale Entsorgung und über die Ver-
packungsentsorgung (Duale Systeme) gesammelt 
werden, verteilen sich auf die folgenden Erfassungs-
systeme:

 4.1.1 Holsystem mit 
 Abfallgefäßen
Das Rückgrat der Abfallsammlung ist das Holsystem 
mit Umleerbehältern. Im Jahr 2013 standen einschließ-
lich der Gelben Tonnen für die LVP-Entsorgung (Leicht-
verpackungen) etwa 400.000 Gefäße auf den Bremer 

4.	 Entsorgungsinfrastruktur	des	öffentlich-
	 rechtlichen	Entsorgungsträgers	(örE)

4. Entsorgungsinfrastruktur des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE)

→ Tabelle 5: Verteilung der Abfälle auf die Erfassungssysteme in Mg         

Restabfall 89.243

PPK 19.810 13.000

14.851

427

28.401 59.415 245.143

2.448 9.138

1.231 18.729

11.438 11.438

104 104

1.086 1.209

628 2.495

1.000 90.243

4.000 37.216406

1.867

6.690

8.963

7.538 22.389

28.074 28.074

1.868 2.296

Sperrmüll

Gartenabfall

Bioabfall 21.813 21.813

E-Geräte

Textilien

Metall

Schadstoff e

Bauabfall

Glas

LVP 17.498

Summe 148.364

Holsystem
Gefäße
Säcke

Holsystem
lose

Bringsystem
Recycling-
Stationen

Bringsystem
Container-
plätze

Alle
Systeme

123

Mengenanteile der Unterfraktionen Restabfall-Bringsystem und PPK-Holsysteme geschätzt

(Quelle: Abfallbilanz 2013 des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE))
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Grundstücken, die in der Regel in einem 14-täglichen Rhythmus 
entleert werden. Dazu kommen jährlich noch etwa 8 Mio. Gelbe 
Säcke und 200.000 amtliche Restabfallsäcke, die zeitgleich mit 
den LVP- bzw. Restabfallgefäßen entsorgt werden. 400.000 Gefä-
ße für die Getrenntsammlung von vier Abfallfraktionen mit einer 
Erfassungsmenge von ca. 148.000 Mg/a. Es zeigt sich, dass die-
ses System  insbesondere im innerstädtischen Entsorgungsgebiet 
aufgrund mangelnder Stellplatzflächen an seine Grenze gestoßen 
ist. Es wird deutlich, dass damit auch die getrennte Erfassung der 
Abfälle im Hol system in der gegenwärtigen Organisationsform 
(Einzelge fäße für jeden Haushalt) in diesen Stadtgebieten nicht 
weiter ausgebaut werden kann.

 
4.1.2 Holsystem ohne   
 Abfallgefäße
Über das Holsystem ohne Gefäße, also die lose Sammlung von 
 Papier, Pappe, Karton (PPK) und Sperrmüll, wird eine  Menge von 
ca. 28.000 Mg/a erfasst. Diese lose an der Straße  bereitgestellten 
Abfälle besitzen ein hohes Problempotenzial. Beraubung des 
Sperrmülls, Gefährdung der Verkehrssicherheit auf öffentlichem 
Grund, Verunreinigungen in den Straßen durch Verwehungen von 
Papier und Vandalismus machen diese Form der Abfallerfassung 
zunehmend stadtunverträglich. Hinzu kommt, dass durch die ge-
nannten Einwirkungen ebenso wie durch Witterungseinflüsse die 
bereitgestellten Abfälle nicht mehr in der gewünschten Hochwer-
tigkeit verwertet werden können. Das bislang lose an den Straßen 
bereitgestellte Papier soll deshalb bis 2020 weitestgehend in Ge-
fäßen erfasst werden, während für den Sperrmüll ein Abholsys-
tem aus den Wohnungen eingeführt werden soll.

4.1.3 Bringsystem 
 Recyclingstationen
Über das Bringsystem der Recycling-Stationen mit 
derzeit 15 Standorten und über sonstige Annahme-
stellen werden ca. 60.000 Mg/a Abfälle, ganz über-
wiegend Abfälle zum Recycling, erfasst. Über dieses 
System werden 12 Abfallfraktionen mit zusätzlich  
sechs Unterfraktionen gesammelt.

Die folgenden Abfälle werden auf den Recycling-
Stationen angenommen:

• Gartenabfälle bis 1 m3

• Papier und Pappe
• Metalle
• Textilien und Schuhe
• Kleine Elektrogeräte
• Große Elektrogeräte (auf zwei Recycling-Stationen)
• Leichtverpackungen (Gelbe Säcke)

4.   Entsorgungsinfrastruktur des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE)

Anzahl

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2004 2013 2004 2013 2004 2013

Restmüllgefäße Bioabfallgefäße Papiergefäße

→ Abbildung 5: Entwicklung des Gefäßbestandes 2004–2013

(Quelle: Abfallbilanzen 2004 und 2013 des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE))
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• Glas
• Restabfall im Bremer Müllsack
• Loser Restabfall (auf einer Station)
• Bauabfälle bis 1 m3 (auf sieben Recycling-Stationen)
• Sperrmüll (auf vier Recycling-Stationen)
• Schadstoffhaltige Abfälle (auf zwei Recycling-
 Stationen und temporär auf weiteren zehn)

Das bremische Konzept der wohnortnahen Recy-
cling-Stationen hat sich in den vergangenen Jahren 
bewährt. Die Stationen werden von den Bürgerinnen 
und Bürgern etwa 1,7 Mio. Mal pro Jahr aufgesucht.

Mit diesem Erfassungssystem kann eine differenzierte 
und kontrollierte Getrennthaltung insbesondere von 
Abfällen mit Schadstoffpotenzial sichergestellt wer-
den. Für zukünftige Aufgaben, die aus der Umsetzung 
der neuen Zielhierarchie im Kreislaufwirtschaftsge-
setz (KrWG) resultieren, sind die Recycling-Stationen 
ein wichtiges und zukunftsorientiertes Erfassungssys-
tem, das weiter ausgebaut und verbessert werden soll 
(siehe auch Anlage 1).

→ Abbildung	6:	Übersicht über die Verteilung der  
 Recycling-Stationen im Stadtgebiet 
 (Stand: September 2014) 

4.1.4 Bringsystem 
 Containerplätze

Über das Bringsystem Containerplätze wurden im Jahr 2013  
6.690 Mg Glas, 1.867 Mg Textilien und Schuhe und 406 Mg  
Papier und Pappe in Containern erfasst.

Im Stadtgebiet von Bremen sind 367 Containerplätze eingerich-
tet (Stand: Ende 2013). Davon befinden sich 283 auf öffentlichen 
 Flächen, in der Regel im Straßenraum, in vollständiger Verant-
wortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE). Auf 
Grundstücken von Wohnungsbau gesellschaften sind 84 Contai-
nerplätze eingerichtet, die in gemein samer Verantwortung des 
örE und der Wohnungsbau gesellschaften stehen. 

Aus Akzeptanzgründen sind die Containerplätze baulich und 
 visuell auf einem hohen Niveau und die Plätze auf öffentlichen 
Flächen werden täglich gereinigt. Die bestehenden Container-
plätze haben noch Potenzial für zusätzliche Depotcontainer für 
Textilien und kleine Elektrogeräte sowie an ausgewählten Stand-
orten auch für Papier, Pappe, Karton (PPK). Die Anzahl und die Ver-
teilung der Container plätze im Stadtgebiet sollen unter dem Ge-
sichtspunkt der Flächen deckung optimiert werden.

Recycling-Station

Ständige Schadstoffannahme

Bauabfallannahme

Sperrmüllannahme

4. Entsorgungsinfrastruktur des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers (örE)
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4.2	 Entsorgungsanlagen
Die Verwertung und Beseitigung der über 200.000 Mg Abfäl-
le, für die der öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger (örE) ver-
antwortlich ist, wird über die nachfolgend aufgeführten Anlagen 
durchgeführt.

4.2.1 Müllheizkraftwerk
Das Müllheizkraftwerk ist für die Beseitigung und / oder die ener-
getische Verwertung von Abfällen nach dem Kreislaufwirtschafts-
gesetz (KrWG) geeignet. Die Anlage erfüllt die Kriterien nach 
Buchstabe R 1 der Anlage 2 des KrWG. Neben Restabfall werden 
außerdem hausmüllähnliche Abfälle sowie Abfälle, die im Einzel-
fall nachweislich nach Art, Menge und Beschaffenheit gemeinsam 
mit Rest abfall verbrannt werden können, zur Beseitigung bzw. zur 
Verwertung angeliefert.

Betreiber des Müllheizkraftwerkes Bremen ist die swb Entsor-
gung GmbH & Co. KG. Die Anlage bildet vertraglich abgesichert 
die  Entsorgungssicherheit für die Stadtgemeinde Bremen, da alle 
in der Stadtgemeinde Bremen anfallenden Abfälle dort im Notfall 
entsorgt werden können. 

4.2.2 Grünabfall kompostie- 
 rungsanlage
Die Grünabfallkompostierungsanlage verarbeitet alle in der 
Stadt gemeinde über das kommunale Entsorgungsangebot 
 getrennt erfassten Gartenabfälle aus privaten Haushaltungen 
 sowie die Abfälle aus der jährlichen Weihnachtsbaumabfuhr.

Die Gartenabfälle werden nach der Anlieferung gesichtet, zer-
kleinert, vermischt und auf Freiflächen in offenen Mieten kom-
postiert. Hergestellt werden Kompost- bzw. Mulch produkte ins-
besondere zur Bodenverbesserung und in geringerem Maße zur 
Düngung. Die Produkte werden regional und überregional im 
Hobby- und Erwerbsgartenbau sowie in der Landwirtschaft ver-
marktet. Die im Verarbeitungsprozess angefallenen Störstoffe 
werden beseitigt bzw. energetisch verwertet.

Zur kontinuierlichen Sicherung der Qualität unterliegt die Garten-
abfallkompostierung dem Eigen- und Fremdüberwachungs ver-
fahren nach RAL-GZ 251 der Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V.

Betreiberin der Anlage ist die Kompostierung Nord GmbH.

4.2.3 Bioabfall-
 kompostierungs-
 anlage
In der Bioabfallkompostierungsanlage werden aus-
schließlich die organischen Abfälle aus Haushaltun-
gen und aus anderen Herkunftsbereichen verarbeitet, 
die über die Biotonne in der Stadtgemeinde Bremen 
erfasst werden. Die nach dem Kompostierungs prozess 
entstandenen Produkte werden überwiegend in der 
Landwirtschaft vermarktet. Die im Verarbeitungspro-
zess angefallenen Störstoffe werden beseitigt bzw. 
verwertet. 

Zur kontinuierlichen Sicherung der Qualität unterliegt 
die Bioabfallkompostierung dem Eigen- und Fremd-
über wachungsverfahren nach RAL-GZ 251 der Bundes-
gütegemeinschaft Kompost e.V.

Betreiberin der Anlage ist die Kompostierung Nord 
GmbH.

4.2.4 Anlage zur Schadstoff- 
 zwischenlagerung
Die schadstoffhaltigen Abfälle aus privaten Haushal-
tungen, die auf den Recycling-Stationen und mit dem 
Schadstoffmobil erfasst werden, werden zum Schad-
stoffzwischenlager transportiert. Die Abfälle werden 
dort sortiert und anschließend zur Verwertung bzw. 
Beseitigung an zugelassenen Anlagen abgegeben.

Das Schadstoffzwischenlager wird betrieben von der 
Nehlsen GmbH & Co. KG, Niederlassung Nehlsen-
Plump, Betriebsstätte Bremen, Schadstoffentsorgung 
Nord (SEN). 

4.2.5 Anlagen zur 
 Verwertung der 
 überwiegend 
 brennbaren Sperr-
 müllfraktion
Die Verwertung der über die Sperrmüllabfuhr im Be-
reich Bremen südlich der Lesum und über die Recy-
cling-Stationen erfasste brennbare Fraktion des Sperr-
mülls aus privaten Haushaltungen erfolgt im Rahmen 
eines Leistungsvertrages mit der Entsorgung Nord 
GmbH (ENO), der sowohl die Einsammlung als auch 
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die Verwertung des Sperrmülls beinhaltet. Die Aus-
wahl der Verwertungsanlage obliegt nach den ver-
traglichen Regelungen der Entsorgung Nord GmbH 
und erfolgt in der Recycling Anlage Bremen der Nehl-
sen GmbH & Co. KG.

Die Verwertung der über die Sperrmüllabfuhr im 
 Bereich Bremen nördlich der Lesum erfassten brenn-
baren Fraktion des Sperrmülls aus privaten Haus-
haltungen wird in regelmäßigen Abständen durch die 
Stadtgemeinde Bremen ausgeschrieben. Beauftragtes 
Unternehmen ist nach dem letzten Ausschreibungs-
ergebnis die swb Entsorgung GmbH & Co. KG.

Die brennbare Fraktion des Sperrmülls wird in beiden 
Fällen in Sortieranlagen sortiert, und die Sortier-
fraktionen werden zur anschließenden energetischen 
Nutzung an Ersatz brennstoffkraftwerke abgegeben. 

4.3	 Entsorgungsstruktur		
	 nach	Abfallarten
Die allgemeinen Ziele der kommunalen Abfall-
wirtschaft in den Bereichen Abfallvermeidung, 
Wiederver wendung und Abfallbehandlung sowie 
den damit korres pondierenden Erfassungssystemen 
sind auf der Ebene der einzelnen Abfallarten konkre-
tisiert. Es wird deshalb im Folgenden für jede Abfall-
art die Istsituation beschrieben.

4.3.1 Restabfall
Unter Beachtung des Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) sind Abfälle, die nicht verwertet werden kön-
nen, dauerhaft von der Kreislauf wirtschaft auszu-
schließen und zur Wahrung des Wohls der Allgemein-
heit zu beseitigen. Derzeit werden von allen dem 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) von 
den Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen 
überlassenen Abfällen etwa 60 Prozent den Verwer-
tungsanlagen zugeführt; 40 Prozent der Abfälle wer-
den als Restabfall thermisch beseitigt. Die Abfallver-
brennung ist damit eines der wichtigsten Elemente im 
Rahmen der Abfallbewirtschaftung. 2013 wurden in 
Bremen 90.243 Mg  Restabfall thermisch behandelt.

Eine Verwertung der Abfälle ist nicht möglich, wenn 
durch den Abfall keine Substitution von Rohstoffen 
 erfolgen kann, weil zum einen die Nutzung der stoff-
lichen Eigenschaften für den ursprünglichen Zweck 
nicht mehr gegeben, oder zum anderen die Nutzung 
stofflicher Eigenschaften für andere Zwecke nicht vor-
handen ist. Die Abfallverbrennung ermöglicht die not-

wendige Zerstörung und Ausschleusung von Schadstoffen aus 
dem Stoffkreislauf und leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
 hygienischen Beseitigung der Abfälle. Die Nutzung der im Ver-
brennungsprozess gewonnenen Wärme und Energie spart  fossile 
Energieträger und reduziert die klimarelevanten Treibhaus gas-
emissionen. Im Rahmen der Aufbereitung der Schlacke werden 
das über den Restabfall eingebrachte FE-Metall und zunehmend 
auch NE-Metalle zurückgewonnen; die aufbereitete Schlacke 
selbst kann als Ersatzbaustoff im Deponie- und Straßenbau einen 
Beitrag zur Schonung primärer Rohstoffquellen leisten.

Zur Erfassung der Restabfälle aus den Haushaltungen und ande-
ren Herkunftsbereichen werden 190.000 Abfallgefäße mit 60 l, 
90 l, 120 l und 240 l Volumen mit einem 14-täglichen Abfuhrrhyth-
mus und 3.000 Gefäße mit 770 l und 1.100 l Volumen mit einem 
wöchentlichen Abfuhrrhythmus eingesetzt. 

In Ausnahmefällen wird auf Antrag des Abfallbesitzers eine Ent-
sorgung der Restabfälle unter Verwendung eines amtlichen 40-l- 
Abfallsackes durchgeführt. Für Überschussmengen an Restabfall 
wird der käuflich zu erwerbende Bremer Müllsack (70 l) ange-
boten, ebenso wie die Möglichkeit der losen Abgabe von Restab-
fällen auf der Recycling-Station Blockland.

4.3.2 Sperrmüll
Zum Sperrmüll gehören sperrige Abfälle aus den privaten Haus-
haltungen, die aufgrund ihrer Größe nicht in einen Bremer Müll-
sack passen. Sperrmüll sind insbesondere Möbel, Matratzen, 
 Teppiche. Nicht zum Sperrmüll gehören insbesondere Bauabfälle 
oder Teile von Altfahrzeugen.

Die Sperrmüllerfassung erfolgt sowohl mit einem Holsystem an 
der Straße (Bestellsystem) und einem Bringsystem auf derzeit 
zwei Recycling-Stationen. Die Menge des zur Abholung bereit-
gestellten Sperrmülls ist auf 5 m3 begrenzt. Die erfasste Gesamt-
menge von 22.389 Mg im Jahr 2013 verteilt sich mit 7.538 Mg auf 
das Bringsystem und 14.851 Mg auf das Holsystem. Die Mengen 
aus dem Holsystem sind leicht rückläufig. Die im Holsystem ge-
meinsam mit dem Sperrmüll bereitgestellten großen Elektro- 
und Elektronik geräte sowie die Metalle werden zum überwiegen-
den Teil beraubt. Im Jahr 2013 wurden noch 427 Mg Elektrogeräte 
(über wiegend Kühlgeräte) und 123 Mg Metallschrott erfasst. Nach 
Hochrechnungen werden dem örE jährlich ca. 1.500 Mg Elektro-
geräte und 1.500 Mg Metallschrott durch Beraubung der an der 
Straße bereitgestellten Abfälle entzogen.

Die Abholung des Sperrmülls und der Elektrogeräte kann von den 
privaten Haushaltungen telefonisch und schriftlich beantragt 
werden. Der Sperrmüll wird innerhalb von vier Wochen abgeholt, 
 eine Expressabholung ist derzeit nicht vorgesehen. Eine Sperr-
müllabholung im Kalenderjahr ist pro Haushalt gebührenfrei, jede 
weitere Abholung ist mit einer Gebühr von 100 Euro belegt. 
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Der Sperrmüll wird mit Ausnahme der Metalle einer energe-
tischen Verwertung zugeführt.

4.3.3 Papier, Pappe, Karton (PPK)
Papier, Pappe und Karton (PPK) ist mit 37.216 Mg im Jahr 2013 die 
mengenmäßig größte Abfallart nach dem Restabfall. Die Samm-
lung von PPK erfolgt schwerpunktmäßig mit 90 Prozent der er-
fassten Menge im Holsystem. Dieses System besteht aus einer 
Kombination aus Papiertonne auf frei williger Basis und einer Bün-
delsammlung, die logistisch mit dem gleichen Entsorgungsfahr-
zeug abgedeckt wird. Diese System kombination wird flächen-
deckend mit Ausnahme definierter Großwohnanlagen, in denen 
nur Behälter zugelassen sind, angeboten. Mit 76.700 Gefäßen der 
Größen 120, 240 und 1.100 l sind  etwa 60 Prozent der Haushalte an 
die Gefäßsammlung angeschlossen. Die Bündelsammlung wird 
überwiegend in den innerstädtischen Gebieten genutzt, in denen 
kaum Flächen für das Aufstellen von Papiergefäßen vorhanden 
sind. Etwa 10 Prozent der Papiermengen werden im Bringsystem 
über die 15 Recycling-Stationen erfasst. Dieser Anteil erscheint zu-
nächst relativ gering, ist aber bei näherer Betrachtung wesent-
lich höher einzuschätzen, da diese Papiermenge einen Volumen-
anteil von ca. 50 Prozent sperriger Verpackungen enthält. Dieses 
große Volumen an Pappen und Kartonagen wird insbe sondere 
der Bündelsammlung mit entsprechend positiven Effekten für die 
Stadtsauberkeit entzogen.

Erfassung und Verwertung von PPK unterliegen einer aus der Ver-
packungsverordnung (VerpackV) resultierenden Besonderheit. 
Die Verkaufsverpackungen werden im Rahmen der kommunalen 
Sammlung nach VerpackV miterfasst. Die Miterfassung ist in Ab-
stimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern geregelt. 
Der örE ist somit für die Sammlung der gesamten Papiermenge 
verantwortlich, verfügt aber nicht über die Verwertung des Teil-
stromes „PPK-Verpackungen“ mit ca. 4.800 Mg/a.

Eine weitere Besonderheit der Abfallart PPK liegt darin, dass der 
kommunalen Papiersammlung ca. 5.000 Mg/a durch gewerbliche 
Sammlungen nach § 18 KrWG entzogen werden.

Die gesammelten PPK-Mengen werden derzeit vollständig in 
Papier fabriken im norddeutschen Raum stofflich verwertet.

4.3.4 Gartenabfall
Gartenabfälle werden getrennt über das Bringsystem der 
15 Recycling-Stationen erfasst. Die Anlieferungen in einer haus-
halts üblichen Menge bis zu 1 m3 sind kostenfrei. Anlieferungen 
mit einer Menge über 1 m3 werden gebührenpflichtig nur an der 
Recycling-Station Blockland angenommen. Im Jahr 2013 wurden  
28.074 Mg Gartenabfälle getrennt erfasst, wobei in dieser Menge 
die im Januar im Holsystem eingesammelten Weihnachts bäume 
ent halten sind. 

Die getrennt erfassten Gartenabfälle werden stofflich 
verwertet (kompostiert) und vermarktet. Hergestellt 
werden RAL-gütegesicherte Kompostprodukte und 
Mulch, die vorrangig zur Bodenverbesserung in den 
Hausgärten eingesetzt werden. 

Gartenabfälle können auch in geringen Mengen über 
die Biotonne zusammen mit den Küchenabfällen ent-
sorgt werden. Der Umfang der im Rahmen der Eigen-
kompostierung in den Gärten belassenen Gartenab-
fälle ist nicht bekannt.

4.3.5 Bioabfall
In Bremen werden Bioabfälle bereits seit 1994 ge-
trennt aus privaten Haushaltungen, Gewerbebe-
trieben und öffentlichen Einrichtungen, soweit sie in 
haushaltsüblicher Art und Menge anfallen, über das 
haushaltsnahe Holsystem Biotonne gesammelt. Im 
Jahr 2013 wurden 21.813 Mg Bioabfälle erfasst, die sich 
überwiegend aus Küchenabfällen und einem  geringen 
Anteil an Gartenabfällen zusammensetzen. Die Quali-
tät der gesammelten Bioabfälle ist aufgrund eines nur 
geringen Störstoffanteils sehr gut, was auch auf die 
freiwillige Nutzung der Biotonne zurückzuführen ist. 
Derzeit stehen 95.700 Bioabfallbehälter der Größen 
60 l und 90 l bei den Haushalten. Die Nutzung der Bio-
tonne ist freiwillig und nicht mit einer Gebühr belegt. 
Das den Nutzern zur Verfügung gestellte Biotonnen-
volumen ist gekoppelt an das Restabfallvolumen.

Die für die Aufnahme von Küchenabfällen  konzipierte 
Biotonne wird nur in geringem Umfang für Garten-
abfälle genutzt, wodurch die Stoffströme für Bio- und 
Gartenabfälle fast vollständig getrennt in die jeweili-
gen Verwertungsanlagen gelangen. Diese Situation ist 
aus wirtschaftlichen, technischen und ökologischen 
Gründen vorteilhaft.

Die erfassten Bioabfälle werden in einer Bioabfallkom-
postierungsanlage in einem geschlossenen  System 
kompostiert. Der erzeugte Frischkompost ist RAL-
güte gesichert und wird überwiegend in der Landwirt-
schaft eingesetzt.

In welchem Umfang von den Haushalten Bioabfälle 
eigen kompostiert werden, ist nicht bekannt.
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4.3.6 Elektro- und 
 Elektronikgeräte
Mit dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Elek-
troG) wurde im Jahr 2006 die Verantwor tung für die 
Erfassung der Geräte den örE und die Verantwortung 
für die Verwertung der Geräte den Herstellern übertra-
gen. Neben dieser grundsätz lichen Regelung sind nach 
dem ElektroG aber auch andere  Lösungen möglich. So 
können Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten 
diese zurücknehmen und die örE können die Verwer-
tung der Geräte für sich be an spruchen (Eigenbehalt).

In Bremen werden Elektro- und Elektronikgeräte ge-
trennt über das Bringsystem Recycling-Stationen 
(1.300 Mg im Jahr 2013) und im Holsystem im Rah-
men der Sperrmüllsammlung (900 Mg im Jahr 2013) 
erfasst. Auf den 15 Recycling-Stationen werden klei-
ne Geräte, bis 70 l Volumen pro Gerät, angenommen; 
die großen Geräte werden im Rahmen der Sperrmüll-
sammlung gesammelt. Derzeit können große Elek-
trogeräte zusätzlich auch im Bringsystem auf vier 
Recycling-Stationen abgegeben werden. Im Anfangs-
stadium befindet sich die Erfassung von kleinen Elekt-
rogeräten in speziellen Depotcontainern auf derzeit 
10 Containerplätzen. 

Der örE hat von der im ElektroG eröffneten Möglich-
keit des Eigenbehaltes Gebrauch gemacht und führt 
alle Elektro- und Elektronikgeräte mit Ausnahme der 
Gasentladungslampen der Gruppe 4 in eigener Ver-
antwortung einer Verwertung zu. Mit dem Eigenbe-
halt hat der örE Zugriff auf die Verwertungswege und 
die Schadstoffentfrachtung der Elektro- und Elektro-
nikgeräte und kann einen transparenten Nachweis 
über den Verbleib der Geräte sicherstellen. Derzeit 
werden von den erfassten Geräten nach Sortierung 
und Demontage etwa 2 Prozent einer Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, 70 Prozent einer stofflichen Ver-
wertung und 28 Prozent einer energetischen Verwer-
tung zugeführt.

Die Verwertung der Elektrogeräte der Gruppe 5 (Haus-
haltskleingeräte) wird seit 1996 in Zusammenarbeit 
mit einer gemeinnützigen Beschäftigungs- und Qua-
lifizierungsgesellschaft umweltgerecht durchgeführt. 
Besonderer Wert wird hierbei auf eine Demontage 
der Geräte mit vollständiger Schadstoffentfrachtung 
gelegt. Die Stadt fördert damit auch den Zugang zu 
 einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt.

4.3.7 Metalle

Metalle werden getrennt im Bringsystem auf den Recycling-
Stationen (1.086 Mg im Jahr 2013) und im Holsystem im Rahmen 
der Sperrmüllsammlung (130 Mg im Jahr 2013) erfasst. Die ge-
meinsam mit dem Sperrmüll bereitgestellten Metalle werden zum 
überwiegenden Teil, nach einer Hochrechnung ca. 1.500 Mg/a, 
durch Beraubung der an der Straße bereitgestellten Abfälle dem 
örE entzogen.

Weiterhin werden ca. 2.000 Mg/a FE-Metalle in einem der Res-
tabfallverbrennung folgenden Aufbereitungsprozess von der Ver-
brennungsschlacke abgetrennt und der stofflichen Verwertung 
zu geführt.

Im Rahmen der Sammlung von Leichtverpackungen, also außer-
halb der kommunalen Entsorgung, werden ca. 1.800 Mg/a Metall-
verpackungen in der Leichtverpackungssammlung erfasst, sortiert 
und stofflich verwertet.

Das Erfassungssystem für Metalle ist durch die eingerichteten 
Hol- und Bringsysteme flächendeckend. Zudem ist mit der Ge-
winnung von Metallen aus der Verbrennungsschlacke der Rest-
abfälle eine wichtige Ergänzung zur getrennten Sammlung 
etabliert. Insgesamt werden somit die dem örE überlassenen 
Metall abfälle auf einem hohen Niveau erfasst und einer stoff-
lichen Verwertung zugeführt.

4.3.8 Textilien und Schuhe
Die getrennte Erfassung von Textilien und Schuhen durch den örE 
ist seit 1996 in Bremen etabliert. 2013 wurden 2.495 Mg erfasst und 
einer Sortierung als Vorstufe zur Wiederverwendung zugeführt. 

Die Textilien werden in speziellen Depotcontainern gesammelt. 
262 Behälter stehen auf 222 Containerplätzen und auf den 15 Recy-
cling-Stationen. Die Erfassung von Textilien und  Schuhen über De-
potcontainer entspricht dem Standard der kommunalen, gewerbli-
chen und gemeinnützigen Textilsammlungen in Deutschland. 

Nach der Sortierung der Textilien und Schuhe werden ca. 60 Pro-
zent  einer Wiederverwendung, 30 Prozent einem textilen Recy-
cling und 10 Prozent einer energetischen Verwertung zugeführt.

Eine Besonderheit der Abfallart Textilien und Schuhe liegt dar-
in, dass der kommunalen Sammlung erhebliche Mengen durch 
die gewerblichen Sammlungen nach § 18 KrWG entzogen werden, 
derzeit sind dies nach den bei der zuständigen Behörde angezeig-
ten Sammlungen ca. 3.000 Mg/a.
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4.3.9 Kunststoffe
Kunststoffe aus dem Sperrmüll werden im Rahmen eines Erfas-
sungs- und Verwertungsversuches getrennt erfasst. Der Schwer-
punkt liegt dabei auf der Erfassung von recyclingfähigen  großen 
Kunststoffteilen. Die getrennte Erfassung erfolgt sowohl im  
Holsystem als auch im Bringsystem auf derzeit zwei Recycling-
Stationen.

Außerhalb der kommunalen Abfallwirtschaft werden Verpackungs-
kunststoffe (ca. 6.000 Mg/a) im Rahmen der Verpackungsentsor-
gung gemeinsam mit anderen Verpackungs materialien über den 
Gelben Sack/die Gelbe Tonne erfasst und nach einer Sortier stufe 
einer energetischen und stofflichen Verwertung zugeführt. 

4.3.10 Schadstoffe
Schadstoffe sind Abfälle, die umweltschädliche Stoffe enthalten. 
Dazu gehören zum Beispiel Lacke, Pflanzenschutz- und Lösemit-
tel, Quecksilber und Chemikalien. Bestimmte Stoffe, wie zum Bei-
spiel Munition und Feuerwerkskörper, sind von der Annahme aus-
geschlossen.

Schadstoffe aus privaten Haushaltungen werden auf den Recyc-
ling-Stationen angenommen. Auf zwei Stationen ist  eine ständige 
Annahme eingerichtet, wo zu den üblichen Öffnungs zeiten Schad-
stoffe abgegeben werden können. Auf zwölf  weiteren Recycling-
Stationen werden temporär in einem 14-  täglichen Rhythmus ganz- 
oder halbtags Schadstoffe entgegen genommen.

Erfasst werden jährlich ca. 100 Mg Schadstoffe, davon allein  
70 Mg über die zwei Recycling-Stationen mit einer ständigen 
 Annahme.

Die Schadstoffsammlung hat in den vergangenen Jahren stark 
an Bedeutung verloren. Dazu haben verschiedene Faktoren wie 
die Schadstoffreduzierung in den Produkten und die aufgrund 
gesetzlicher Vorgaben in andere Sammelsysteme  verlagerten 
schadstoff haltigen Abfälle (Altöl, Batterien, Gasentladungs-
lampen) beigetragen. 

Die erfassten Schadstoffe werden nach einer Vorsortierung in 
 einem Zwischenlager einer sicheren Beseitigung oder Verwertung 
zugeführt.

4.3.11 Bauabfälle
Der örE bietet den privaten Haushalten die Möglichkeit an, Bau-
ab fälle in Mengen bis 1 m3 pro Anlieferung bei sechs Recycling-
Stationen anzuliefern. Die Anlieferung ist gebührenpflichtig. Die 
Erfassung auf den Recycling-Stationen erfolgt getrennt nach ge-
mischten Bauabfällen und Bauschutt. Im Jahr 2013 wurden insge-
samt 11.438 Mg erfasst. Die Entsorgung der Bauabfälle erfolgt der-
zeit zu 80 Prozent über eine sonstige Verwertung (Verfüllung), 

zu 8 Prozent über energetische Verwertung und 12 Pro-
zent über Beseitigung.

4.3.12 Kommunale 
 Infrastrukturabfälle
Der im Rahmen der kommunalen Straßenreinigung 
anfallende Straßenkehricht wird ganz überwiegend 
einer Verwertung zugeführt. Nur ein Teilstrom des 
aus der Straßenreinigung des städtischen Umweltbe-
triebes wird auf der Deponie beseitigt (125 Mg im Jahr 
2013). Papierkorb-Abfälle werden über die 2.160 öf-
fentlichen Abfallbehälter gesammelt (511 Mg im Jahr 
2013). Im Jahr 2013 wurden 1.985 unzulässige Abfall-
ablagerungen im Stadtgebiet beseitigt, dabei wur-
den 594 Mg gemischte Abfälle eingesammelt. Die 288 
kommunalen Container plätze im Stadtgebiet werden 
regel mäßig gereinigt und von unzulässigen Ablage-
rungen befreit. Dabei wurden 337 Mg (im Jahr 2013) 
gemischte Ab fälle ein gesammelt.

Die dem örE überlassenen Infrastrukturabfälle, die als 
Gemisch unterschiedlicher Abfallarten anfallen, wer-
den mit Ausnahme des Straßenkehrichts im Müllheiz-
kraftwerk verwertet oder beseitigt.

4.3.13 Hausmüllähnlicher  
 Gewerbeabfall  
 (Beseitigung)
Mit den zum 1. Januar.2014 in Bremen in Kraft getre-
tenen neuen Regelungen zum Abfallortsgesetz (AOG)
und zur Gebührenordnung sind auch Abfallbesit-
zer aus anderen Herkunftsbereichen verpflichtet, ein 
Mindestgefäß volumen vorzuhalten und dafür die Ge-
fäßklassen 60 l bis 1.100 l zu nutzen. Wenn die an-
fallenden Abfall mengen sporadisch die im Rahmen 
der Anschlusspflicht an die Restabfallentsorgung ge-
nutzten Gefäß volumina überschreiten, können die-
se überschüssigen Beseitigungsabfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen über Wechselbehälter mit ei-
nem eigenen Ge bührentat bestand dem örE überlas-
sen werden.
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5.1	 Kosten
Die Leistungen der kommunalen Abfallentsorgung 
sind zu ca. 75 Prozent der Gesamtleistung durch lang-
fristige Verträge von 20 Jahren bis zum 30.06.2018 
gesichert. 15 Prozent der Gesamtleistung resultieren 
aus unbefristeten Verträgen mit unterschiedlichen 
Kündigungs fristen zwischen ein und vier Jahren, die 
damit prinzipiell auch bis in das Jahr 2018 hinein 
weitergeführt werden können, um eine zeitgleiche 
Neuauf stellung aller Leistungs bereiche zu ermögli-
chen. 10 Prozent sind Eigen leistungen der Stadtge-
meinde und werden im Rahmen einer unbefristeten 
Vereinbarung vom Umweltbetrieb Bremen erbracht.

Die kommunale Abfallentsorgung hat eine Kosten-
struktur, in der etwa 70 Prozent der Gesamtkosten 

Fixkosten aus Pauschalver trägen mit den privaten Dritten und 
aus dem Rahmenvertrag mit dem Umweltbetrieb Bremen sind. 
5 Prozent der Kosten sind Abschreibungen und 25  Prozent der 
Kosten sind variabel. Hierbei ist zu beachten, dass sich durch die 
relative Stabilität der Abfallmengen und der Service leistungen 
die Ausschläge bei den variablen Kosten in engen Grenzen be-
wegen. Die Kostenplanung für die kommunale Abfallentsorgung 
ist deshalb wenig risikobehaftet.

Für das im Folgenden dargestellte Referenzjahr 2014 sind Gesamt-
kosten von ca. 55,26 Mio. Euro im Wirtschafts- und Finanzplan 
2014 bis 2017 des Sondervermögens kommunale Abfallentsor-
gung (SVAbfall) eingestellt. Diese Summe verteilt sich auf die fol-
genden Einzelleistungen:

5.	 Kosten	und	Gebühren

5. Kosten und Gebühren

→ Tabelle 6: Differenzierte Kostendarstellung der kommunalen Entsorgung für das Wirtschaftsjahr 2014       

Restmüll

Unzulässige  Abfallablagerungen

Bioabfall

Schrottautos und Schrottfahrräder

Papier, Pappe, Karton (PPK)

Öff entliche  Abfallbehälter

Sperrmüll

Summe

Gartenabfall

Weihnachtsbäume

Schadstoff e

Bauabfälle

Summe

Sammlung, Verwertung und Beseitigung

Sauberkeit

Infrastruktur und Service

Umsetzung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf 
allen Ebenen der Zielhierarchie

Gesamtsumme

Gebührenmanagement, 
Abfallberatung, telefonische 
Kundenberatung und kauf-
männische Dienstleistungen

0,38 Mio. Euro

39,36 Mio. Euro

0,48 Mio. Euro

20,60 Mio. Euro

6,71 Mio. Euro

2,72 Mio. Euro

7,04 Mio. Euro

  0,17 Mio. Euro

1,26 Mio. Euro

4,95 Mio. Euro

Betrieb von 15 Recycling-Stationen

0,61 Mio. Euro

0,06 Mio. Euro

1,41 Mio. Euro

2,08 Mio. Euro

5,59 Mio. Euro

1,74 Mio. Euro

12,78 Mio. Euro

1,04 Mio. Euro

55,26 Mio. Euro

Sonstiges

Summe

Betrieb von 288 Containerplätzen 0,50 Mio. Euro
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Die zukünftige Kostenentwicklung wird im Wesentlichen von den 
folgenden Faktoren geprägt:

• Preisanpassungen, die aus den vereinbarten Preisgleitungen 
in den Leistungsverträgen mit den privaten Dritten resultieren. 
Hier ist ein jährlicher Anstieg von 1,5  Prozent geplant.

• Neue Leistungen oder Veränderung von Leistungen mit dem 
Ziel der Serviceverbesserung und/oder der Umsetzung abfall- 
und umweltpolitischer Ziele. Diese Leistungsänderungen wer-
den mit den kalkulierten Kosten jeweils in die Kostenplanung 
 übernommen.

• Sinkende oder steigende Abfallmengen sowie Mengenver-
schiebungen zwischen den Abfallarten. Die für den Zeitraum 
der Wirtschaftsplanung getroffenen Annahmen über die 
Ab fallmengen-Entwicklung werden über die Kombination mit 
den abfallspezifischen Entsorgungspreisen in die Kostenpla-
nung übernommen.

• Die aus dem Maßnahmenpaket des Abfallwirtschafts-
konzeptes (AWK) abgeleiteten finanziellen Auswirkungen 
durch zusätzliche Kosten, Erlöse und Einsparungen sind kon-
servativ  ermittelte Schätzwerte, die in der Anlage 3 differen-
ziert abgebildet sind. Im Zeitraum bis 2018 würden bei einer 
Realisierung aller Maßnahmen etwa 1,7 Mio. Euro zusätzliche 
Kosten anfallen.  Diese Summe entspricht – bezogen auf die 
Gebührenhaus halte in diesem Zeitraum – einem prozentualen 
Gebührenmehr bedarf von etwa 0,7 Prozent. In dieser Größen-
ordnung sind die möglichen zusätzlichen Kosten ohne relevan-
te Auswirkungen auf die Gebührenstabilität.

Eine über 2018 hinausgehende Kostenprognose ist seriös nicht 
darstellbar, da voraussichtlich im Jahr 2018 sämtliche Leistungs-
verträge der kommunalen Abfallentsorgung mit den privaten 
Auftragnehmern auslaufen bzw. gekündigt werden können. Ob 
die Leistungen ab 2018 in einem europaweiten Vergabeverfahren 
ausgeschrieben werden oder ob Leistungen in kommunaler Regie 
selbst erbracht werden, ist noch nicht entschieden. 

5.2	 Gebühren
Die Kosten der Abfallentsorgung sind durch Gebühren 
zu decken. Dabei sollte ein möglichst hoher Anteil der 
Kosten durch Leistungsgebühren abgedeckt werden. 
Im Sinne einer geordneten Abfallwirtschaft ist es je-
doch auch erforderlich, insbesondere für die Fixkosten 
eine Grundgebühr zu erheben.

Mit der Änderung des Abfallortsgesetzes (AOG) und 
der Gebührenordnung für die Abfallentsorgung in 
der Stadtgemeinde Bremen ist zum 1. Januar 2014 ein 
 neues Konzept der Gebührenstruktur umgesetzt wor-
den. Die neue Gebührenstruktur richtet sich an den 
Zielen der Kreislaufwirtschaft aus und bietet Anrei-
ze zur Abfallvermeidung und Getrennthaltung der Ab-
fälle. Die wesent lichen Elemente der Abfallgebühren-
ordnung:

• Mit der Grundgebühr werden die Fixkosten der 
Ab fallentsorgung wie beispielsweise der Betrieb der 
Recycling-Stationen, die Schadstoff- und Gartenab-
fallsammlung, die Bereitstellung von Fahrzeugen, 
die Anschaffung und Lieferung der Abfallbehälter 
usw. abgedeckt. Neben einer gerechteren Ver teilung 
der fixen und variablen Kosten werden damit alle 
Gebührenschuldner (auch das Gewerbe) an den Vor-
haltekosten beteiligt. Die Grundgebühr wird für 
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→ Tabelle 7: Plankosten und geschätzte maßnahmenabhängige zusätzliche Kosten im 
 Planungszeitraum 2014 bis 2018 in Mio. Euro

2014

2015

55,26 Mio. Euro –

56,80 Mio. Euro 0,40 Mio. Euro

57,45 Mio. Euro 0,50 Mio. Euro

58,17 Mio. Euro 0,40 Mio. Euro

0,40 Mio. Euro

2016

2017

2018 59,30* Mio. Euro

Plankosten im Wirtschafts- 
und Finanzplan 2014–2018

Aus Maßnahmen resultierende 
zusätzliche Kosten

*Plankosten 2018, Hochrechnung
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jede abgeschlossene Wohneinheit auf einem Grund-
stück erhoben. Werden Grund stücke ge werblich 
genutzt, ist die Größe der Bürofläche entscheidend.

• Für eine Vielzahl von abfallwirtschaftlichen Leis-
tungen wie insbesondere die Sammlung und Ent-
sorgung von Bioabfällen, Gartenabfällen, Papier und 
Pappe und weitestgehend auch Sperrmüll wird 
keine gesonderte Leistungsgebühr erhoben. Die 
Annahme von Abfällen an den wohnortnahen Recy-
cling-Stationen ist ganz überwiegend gebührenfrei. 
Dadurch werden Anreize geschaffen, die Angebote 
zur getrennten Sammlung zu nutzen.

• Es ist ein Mindestgefäßvolumen für private Haus-
haltungen und andere Herkunftsbereiche vor-
ge geben. Dies dient der Sicherung der Abfall-
entsorgung und insbesondere der Vermeidung 
un zu lässiger Entsorgungswege. Für private Haus-
haltungen sind pro Person und Woche vorgegeben:

 – 15 l für Abfallbehälter mit 60 bis 240 l Volumen
 – 20 l für Abfallgroßbehälter mit 770 l und 
  1.100 l Volumen. Eine Senkung auf 15 l ist bei nachgewiesenen  

 ordnungsgemäßen abfallwirtschaftlichen Maßnahmen 
  möglich.
  Für die anderen Herkunftsbereiche (Gewerbebetriebe) ist 
  das Mindestbehältervolumen branchenspezifisch festgelegt 
  (Liter pro Beschäftigten, Bett, Schüler)
• Die degressive Leistungsgebühr richtet sich nach dem Grad 

der tatsächlich in Anspruch genommenen Leistung und dient 
zur Abdeckung der variablen und restlichen fixen Kosten. Die 
Höhe der Leistungsgebühr basiert auf der Anzahl und Größe 
der Abfallbehälter sowie der Leerungshäufigkeit. Zur Umset-
zung der degressiven Leistungsgebühr ist eine ortsspezifische 
Ermittlung von Schüttdichten des Restabfalls vom INFA – Insti-
tut GmbH, Ahlen, im Jahr 2013 durchgeführt worden:

• Ein Vermeidungs- und Getrennthaltungsanreiz liegt darin, dass 
nur eine Mindestleerungszahl von 13 bzw. 20 Leerungen pro 

5. Kosten und Gebühren

→ Tabelle 8: Mittlere Schüttdichten des Restabfalls und Schüttdichtenfaktoren

MGB 60

MGB 90

MGB 120

MGB 770

MGB 240

MGB 1.100

Behältergrößen – 
Müllgroßbehälter (MGB)

238

219

203

109

159

98

Mittlere Schüttdichte
des Restabfalls (kg/m3)

1,17

1,08

1,00

0,53

0,78

0,48

Schüttdichtefaktor
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Jahr in der Leistungsgebühr für Restabfallbehälter bis 240 l ent-
halten ist. Für die Inanspruchnahme weiterer Leerungen sind 
Zusatzgebühren zu zahlen. Dieses Instrument hat sich in der 
Vergangenheit bewährt, sodass der Anreiz der Abfallvermei-
dung und -verwertung weiterhin gegeben ist. Für Abfallgroß-
behälter mit Volumen von 770 l und 1.100 l sind 52 Leerungen 
pro Jahr in der Jahres gebühr enthalten.

Das neue AOG und die neue Abfallgebühren ordnung genügen da-
mit den ökologischen Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes (KrWG), schaffen Gebührengerechtigkeit und sichern die 
Stabilität in der Einnahmeerzielung.

Die im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 bis 2017 geplanten 
 Kosten der kommunalen Entsorgung sind in die aktuelle Gebüh-
renkalkulation für den dreijährigen Gebührenzeitraum 2014 bis 
2016 eingeflossen. Die aktuellen Gebührensätze für die Grund-
gebühr und die Leistungsgebühr sind nachfolgend dargestellt:

5.3	 Prognose	der	
	 Gebührenentwicklung

Die im Abfallwirtschaftskonzept (AWK) dargestell-
ten Maßnahmen haben das Potenzial, stabilisierend 
auf die Gebührenentwicklung einzuwirken. Die im 
beschlossenen Wirtschafts- und Finanzplan bis 2017 
einge stellten Plankosten und die aus den im Maßnah-
menplan des AWK abgeleiteten finanziellen Resultate 
(siehe Anlage 3) führen zu folgendem Ergebnis: 

• Im laufenden Gebührenzeitraum von 2014 bis 2016 
ist Gebührenstabilität gewährleistet.

• Für den darauffolgenden Gebührenzeitraum 2017 
bis 2019 ist aus den abfallwirtschaftlichen Ge geben-
heiten heraus keine Gebührensteigerung über eine 
mögliche Anpassung an die allgemeine Preisent-
wicklung hinaus sichtbar, allerdings kann die orga-
nisatorische Neuaufstellung der kommu nalen 
Abfallwirtschaft ab Mitte 2018 zu Veränderungen 
führen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht kal-
kulierbar sind.

• Die im AWK dargestellten Maßnahmen haben das 
Potenzial, mittel- und langfristig stabilisierend auf 
die Gebührenentwicklung einzuwirken.

• Die ab 2018 geplante Umstellung auf eine service-
orientierte Sperrmüllabholung aus den Wohnun-
gen erfordert eine neue Kostenkalkulation für die-
ses Abfallsegment. Erste Hinweise auf die mit der 
Umstellung verbundenen gebührenrelevanten 
Kosten veränderungen sind in der Anlage 3 darge-
stellt.

5.   Kosten und Gebühren

→ Tabelle 9: Gebührensätze ab 2014

(Euro / Leerung)

(Euro / Leerung)

(Euro / Leerung)

(Euro/ Leerung)

60-1-l-Behälter

60-2-l-Behälter

90-l-Behälter

240-l-Behälter

120-l-Behälter

770-l-Behälter

1.100-l-Behälter

Grundgebühr (Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

(Euro/a)

43,26

69,16
5,32

7,37

9,11

14,21

147,40

1.611,22

106,40

284,20

182,20

2.084,60

Leistungsgebühr Jahresgebühr Zusatzgebühr
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Weitere Elektro-

Container für 

Bremen

Wohin mit alten Toastern, Rasierern oder Handys? Ab in den 

Container damit! Auf 84 von 350 Containerplätzen im Stadt-

gebiet wurden jetzt weitere Container fü
r kaputte kleine Elektro-

geräte aufgestellt. Ein zusätz licher Service, der vor einem Jahr als 

Pilotprojekt startete. Testweise wurden in Bremen auf ausge-

wählten Standorten Elektro-Container aufgestellt. Das neue 

Angebot wurde von Ihnen, liebe Bremerinnen und Bremer, so gut 

genutzt, dass an vielen Standorten weitere Elektro-Container in
 

Ihrer Nähe für Sie bereitstehen. 

Der Service wird über die Abfallgebühr fin
anziert. Wer will, k

ann 

kleine Elektrogeräte aber auch weiterhin auf allen 15 Recycling-

Stationen von Entsorgung kommunal abgeben. 

Mehr über die Elektro-Container in Ihrer Nähe steht auf Seite 4. 

Voll Wert voll – 

Tasche statt Tüte

Oft wird sie uns kostenlos angeboten. Meist nutzen wir sie 

dann nur einmal. Plastiktüten haben ein kurzes Leben und 

 schaden unserer Umwelt, da sie oft achtlos weggeworfen wer-

den und bei der Herstellung wertvolle Ressourcen bean spruchen. 

Taschen aus Stoff hingegen kann man wiederverwenden. Des-

halb startete Entsorgung kommunal gemeinsam mit dem BUND 

Bremen das Projekt „Mehr Wege als Einweg im Klimaschutz“. 

Eine gute Sache, wie mehrere Bremer Einzelhändler fin
den. Sie 

 bieten ihren Kunden jetzt Taschen statt Tüten an. 

Mehr über die Kampagne erfahren Sie auf Seite 4.

Neuer Bremer Abfall-

kalender ab Juni 2015 

Mit Infobroschüre „Fast alles über Müll“. 

Wann die Müllabfuhr kommt, das steht im neuen Bremer Abfallkalender. In
 die-

sen Tagen wird er wieder an alle Bremer Haushalte verteilt. Im Bremer Abfall-

kalender sind die  Termine zur Abholung der Restmüll-, B
io- und Papiertonnen sowie 

der  Gelben  Tonnen und Gelben Säcke der kommenden zwei Jahre enthalten. Zusätz-

lich bekommen Sie mit dem Bremer Abfall kalender die Infobroschüre „Fast alles 

über Müll“ mit nützlichen Entsorgungstipps. Darin finden Sie auch alle 15 Recycling- 

Stationen mit den jeweiligen Service- Angeboten. Deshalb gut aufbewahren! 

Weitere Infos gibt es auf Seite 3.

Voller Service – 

mehr Angebote 

Neue Recycling-Stationen „plus“ Blumenthal und Hohen-

tor bieten umfangreiche Leistungen. 

Bremen verfügt über ein dichtes Netz an Recycling-Stationen. In Bremen-Nord gibt es 

jetzt die neue Recycling-Station „plus“ Blumenthal. Sie ist gut zu erreichen und technisch 

auf dem neuesten Stand. Auch die Recycling-Station „plus“ Hohentor wurde in den letz-

ten Monaten größer und übersichtlicher gestaltet. Mit erweitertem Leistungsangebot 

bietet die citynahe Station nun zahlreiche Entsorgungsmöglichkeiten.

Mehr über die Recycling-Stationen und ihr Angebot lesen Sie auf den Seiten 2 und 3.

kalender ab Juni 2015
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Die Ziele und Aufgaben der Abfallberatung und 
Öffent lichkeitsarbeit sind eng verknüpft mit der Ent-
wicklung der Abfallwirtschaft zur Kreislaufwirtschaft. 
Bei Änderungen der Rechtslage, der Sammelsyste-
me, der Entsorgungspraxis und Logistik sowie bei ge-
änderten Zielvorgaben gilt es, die Bürgerinnen und 
 Bürger umfassend, schnell und flexibel zu informie-
ren und zu beraten. Besonders zu berücksichtigen ist 
zukünftig die im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) festge legte erweiterte Abfallhierarchie. 

Die Abfallberatung dient sowohl privaten Haushalten 
als auch Abfallerzeugern aus anderen Herkunftsberei-
chen als Ansprechpartner und Informationsquelle für 
Entsorgungsdienstleistungen. Die Schwerpunktauf-
gaben sind dabei: 

• Information und Beratung zur Getrenntsammlung, 
zu Gebührenregelungen, Entsorgungsmöglichkei-
ten, Verwertungswegen der Abfälle und Einrichtun-
gen der Abfallwirtschaft

• Sicherung einer hohen Qualität der getrennt 
gesammelten Abfallarten und die Entfrachtung des 
Restabfalls von Schadstoffen durch Vermittlung von 
Regeln zur Nutzung der Sammelsysteme

• Umweltbildungsmaßnahmen insbesondere im 
Bereich Schulen 

• Verringerung illegaler Abfallablagerungen durch 
Sensibilisierung für die Sauberkeit im öffentlichen 
Stadtgebiet

Die Abfallberatung und die Öffentlichkeitsarbeit, also 
die gesamte abfallwirtschaftliche Kommunikation, ist 
das Bindeglied zwischen allen Akteuren in der kom-
munalen Abfallwirtschaft. Abfallberatung und Öffent-
lichkeitsarbeit werden in ihrer Bedeutung weiter zu-
nehmen, weil mit den Themen Abfallvermeidung und 
Wiederverwendung (Zielhierarchie des KrWG) neue 
und komplexe Informationen und Beratungsschwer-
punkte in den Vordergrund rücken. Die hierfür not-
wendige Basis ist in den vergangenen Jahren auf- und 
ausgebaut worden. Dies gilt für die telefonische Kun-
denberatung mit 120.000 Anrufen pro Jahr, den Inter-
netauftritt, die anerkannten Umweltbildungsmaßnah-
men ebenso wie für Abfallaktionen, Kundenzeitung, 
den Bremer Abfall kalender usw.

Das vorliegende Abfallwirtschaftskonzept (AWK) bildet die  Basis 
für die Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung. Hauptziel-
gruppe sind private Haushalte, Haus- und Grundstückseigen-
tümerinnen und -eigentümer, hier insbesondere Verwaltungs- 
und Wohnungs baugesellschaften  sowie Gewerbebetriebe. Die 
Öffentlichkeitsarbeit und Abfallbe ratung hat die folgenden 
 Aufgabenschwerpunkte:

6.1	 Beratung	und	Information
Die Kundenberatung beantwortet allgemeine und übergeord nete 
Fragen zur Abfallwirtschaft und Gebührenabrechnung sowie zu 
Gefäßbestellungen. Die telefonischen ca. 120.000 Kundenkontak-
te im Jahr werden in die Beratungsebenen First und Second Level 
unterteilt. Die telefonische First Level-Beratung wird durch einen 
externen Dienstleister durchgeführt. Die Beratung erfolgt nach 
schriftlich festgelegten Beratungsanweisungen (Wissensdaten-
bank), in denen die Beratungstiefe festgelegt ist. Im Second Level 
erfolgt die telefonische Beratung, die eine größere Beratungstie-
fe hat, sowie die Beantwortung der E-Mail, Briefe und die persön-
liche Kundenbe ratung. Im Jahr 2013 wurden knapp 9.000 schriftli-
che Kundenanfragen (E-Mails, Briefe, Faxe) beantwortet und über 
1.000 persönliche Beratungen durch die Kundenberatung durch-
geführt.

In der Kundenberatung ist ein Beschwerdemanagement inte-
griert. Ziel des Beschwerdemanagements ist die Überprüfung und 
Verbesserung der Qualität sämtlicher kundenbezogener Prozesse 
in der kommunalen Abfallwirtschaft. 

6.2	 Gewerbeabfallberatung
Die Gewerbeabfallberatung erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit der Gebührenabrechnung. Ein hoher Kenntnisstand über die 
branchen spezifischen Gegebenheiten und die gesetzlichen Vor-
gaben sind Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Beratung.

Die gewerblichen Abfallerzeuger sind verpflichtet, Abfälle zu tren-
nen, sodass sie entweder beseitigt oder verwertet werden kön-
nen. Abfälle zur Beseitigung sind der entsorgungspflichtigen Kör-
perschaft zu überlassen. Bei Abfällen zur Verwertung kann sich 
der gewerb liche Abfallerzeuger am Markt orientieren. 
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6.3	 Kommunikation	über	
	 Digital-	und	Printmedien

Der Internetauftritt der städtischen Abfallwirtschaft dient zur 
Bereit stellung von Informationen. Zielgruppe sind alle Nutze-
rinnen und Nutzer der gebührenfinanzierten Bremer Abfallwirt-
schaft. Zukünftig sollen auch Geschäftsprozesse über das Internet 
angeboten werden (Änderung SEPA-Mandat, Gefäßbestellungen, 
Bestellung einer Sperrmüllabfuhr usw.).

Bei den Informationsmaterialien ist die zweimal jährlich erschei-
nende Kundenzeitung ein wichtiges Medium, um Veränderungen 
rund um die Abfallwirtschaft zu kommunizieren. Der Bremer Ab-
fallkalender informiert alle Bremer Haushalte alle zwei Jahre über 
alle Abfuhrtermine der Müllabfuhr sowie über die nächstgele-
genen Recycling-Stationen und Containerplätze. Mit Broschüren 
und Flyern werden die Abfallbesitzer über Entsorgungsmöglich-
keiten und Regeln zur getrennten Sammlung informiert.

6.4	 Nachhaltigkeit	und	
	 Wiederverwendung

Das Thema Wiederverwendung und Nachhaltigkeit ist in einer 
eigen ständigen Einheit zusammengefasst. Die bereits bestehen-
den Maßnahmen in den Bereichen Wiederverwendung und Um-
weltbildung werden kontinuierlich fortgeführt, ausgebaut und 
verbessert:

• Gebraucht und Gut (www.gebraucht-und-gut.de)
• bauteilbörse Bremen (www.bauteilboerse-bremen.de)
• Aufbereitung von Schrottfahrrädern
• Weiterverwendung von Elektrogeräten und Geräte-

komponenten
• Weiterverwendung und Umnutzung von Möbeln
• Einzelprojekte wie die Hafenbar Golden City, Bremer  

Laut sprecher Orchester, Kooperation „Upcycling“ mit der 
 Hoch schule für Künste Bremen (HfK), Bremer Kunstfrühling und  
Pflanzenbörse Bremen

6.5	 Umweltbildung
Umweltbildungsangebote sind ein fester und langfristig angeleg-
ter Bestandteil des Beratungsangebotes der Bremer Abfallwirt-
schaft. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler sowie Jugendliche für 
Themen wie Abfallvermeidung zu sensibilisieren. Die bestehen-
den Maßnahmen sind die „Tour Global“ und die „Tour de Müll“.

6.6	 Öffentlichkeits-	und	
	 Pressearbeit

Die Pressearbeit ist ein wichtiges und schnelles Instru-
ment zur Kommunikation tagesaktueller Themen wie 
Änderung der Abholtermine, Öffnungszeiten sowie zu 
abfallwirtschaftlichen Veränderungen. Das Medium 
eignet sich hervorragend zur Einführung neuer Rege-
lungen und Begleitung imagefördernder Maßnahmen 
und Projekte. Kreativität und Kontinuität sollen ab-
fallwirtschaftliche Inhalte mit Leben füllen. Ziel ist es, 
die Pressearbeit zu einem effizienten Instrument der 
Öffent lichkeitsarbeit auszubauen.

In der Öffentlichkeitsarbeit kommen die klassischen 
Printmedien wie Broschüren, Abfallkalender, Kunden-
zeitung sowie Internet und neue Medien zum Einsatz. 
Besonders die Kundenzeitung und das Internet bilden 
die Brücke zu den dialogischen Maßnahmen. 
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Die allgemeinen Ziele der kommunalen Abfallwirt-
schaft in den Bereichen Abfallvermeidung, Wieder-
ver wendung und Abfallbehandlung werden im 
Folgen den auf der Ebene der einzelnen Abfallarten 
konkretisiert. Es werden für jede Abfallart der Istzu-
stand bewertet und mögliche Defizite benannt. An-
hand der Zielvorgaben werden für jede Abfallart Maß-
nahmen zur Verbesserung und Zukunftssicherung 
formuliert und die daraus resultierenden qualitativen 
und quanti tativen Folgen dargestellt. 

Die gemessen an der Zielhierarchie im Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) festgestellten Entwicklungs-
bereiche sind überwiegend quali tativer und kommu-
nikativer Natur. Deshalb werden in den folgenden 
Betrachtungen auch Maßnahmen auf den Ebenen der 
Abfallvermeidung, der Öffent lichkeitsarbeit und Ab-
fallberatung entwickelt und dargestellt. Diese Maß-
nahmen beziehen sich in starkem Maße auf den 
Dialog mit den  Bürgerinnen und Bürgern, auf Koope-
rationen mit Akteuren im Bereich der Auf bereitung 
und Wiederverwendung und die Zusammen arbeit mit 
Umweltverbänden. Die Maßnahmen beziehen sich 
aber auch auf die Verbesserung der Servicequalität 
der Erfassungssysteme und die Transparenz der Ver-
wertungswege der Abfälle.

7.1	 Maßnahmen	auf		
	 der	Ebene	der	
	 einzelnen	Abfallarten

7.1.1 Restabfall
Im Restabfall befinden sich erhebliche Potenziale an 
Abfällen, die für eine stoffliche Verwertung geeignet 
sind; hier handelt es sich insbesondere um Bioabfäl-
le und Papier, aber auch in geringerem Maße um Elek-
trogeräte, Textilien und Metalle. Die Abschöpfung die-
ser Wertstoffe aus dem Restabfall ist abhängig von 
 ihrer Recycling-Fähigkeit und den Möglichkeiten, die 
definier ten Abfälle durch kommunikative Maßnah-
men, die Weiterentwicklung der Erfassungssysteme 
und die Verbesserung der Serviceleistungen vom Rest-
abfall in die Verwertungssysteme zu schleusen. Mit 
den in den folgenden Abschnitten aufgeführten Ein-
zelmaßnahmen können bis 2018 etwa 5.500 Mg und 
bis 2023 etwa 11.000 Mg Wertstoffe aus dem Restab-
fall abgeschöpft werden (Maßnahme 1.05).

Bei der Anlieferung von Sperrmüll und Bauabfall auf 
den Recycling-Stationen werden von den Abfallbe-
sitzern sehr häufig auch in Unkenntnis lose Restab-
fallmengen mit angeliefert. Die bisherige Lösung, die 

Abfälle abzuweisen oder den Anlieferinnen und Anlieferern die 
Umfüllung in einen Bremer Müllsack anzubieten, ist nicht service-
freundlich und birgt die Gefahr der Restabfalleinschleusung in die 
getrennt gesammelten Abfälle. Die Annahme von losen Restab-
fällen soll deshalb auf alle Recycling-Stationen mit Sperrmüll- und 
Bauabfallannahme ausgedehnt werden (Maßnahme 4.01).

Das zum 1. Januar 2014 in Kraft getretene Gebührenmodell mit 
Pflichtvolumina für andere Herkunftsbereiche führt zu einer Ver-
lagerung von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunfts-
bereichen, die bislang in Wechselbehältern durch den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) entsorgt wurden, in den 
Restabfall. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die Anschluss-
pflicht für die anderen Herkunftsbereiche über die Umleerbehäl-
ter hergestellt wird und die Wechselbehälter nur noch für spora-
dische Überschussmengen an Restabfall zur Verfügung stehen. 
Die Beratung gewerblicher Abfallbesitzer zur Getrennthaltung 
von Abfällen in Verbindung mit der Überprüfung des korrekten 
Anschlusses an die Restabfallentsorgung zur Gebührensicherung 
soll forciert werden (Maßnahme 6.02).

7.1.2 Sperrmüll
Das Holsystem für Sperrmüll und Elektrogeräte mit Bereitstel-
lung an der Straße führt zu einer sehr hohen Beraubungsrate, zur 
Verschmutzung der Bereitstellungsflächen, zur Beistellung von 
Restabfall und Bauabfällen auch durch Dritte und erschwert er-
heblich eine hochwertige Verwertung (Wiederverwendung) des 
Sperrmülls. Darüber hinaus sind die wegen der Anfälligkeit des 
Hol systems notwendigen Maßnahmen zur Kontrolle und Nach-
reinigung sehr kostenintensiv. Es ist deshalb vorgesehen, die 
Sperrmüll- und Elektrogeräteabholung von der anonymen Be-
reitstellung an der Straße auf ein schonendes Holsystem aus den 
Wohnungen (Hamburger Modell) umzustellen. Diese Maßnahme 
soll unverzüglich projektiert werden, um eine Umsetzung ab 2018 
vorzubereiten (Maßnahme 1.04). 

Aus den Sperrmüllmengen im Hol- und im Bringsystem sollen 
die großen Kunststoffteile (Hartkunststoff) getrennt erfasst und 
 einer stofflichen Verwertung zugeführt werden. Dazu werden 
die derzeitige versuchsweise Abtrennung von großen Kunststoff-
teilen aus der gemischten Sperrmüllfraktion im Holsystem und 
die Annahme auf den perspektivisch fünf Sperrmüllannahme-
stellen kontinuierlich in eine Regelentsorgung überführt (Maß-
nahmen 1.01, 3.02).

Gebrauchsfähige Möbel und Elektro- und Elektronikgeräte sol-
len möglichst getrennt gehalten werden. Hierzu sind Kooperatio-
nen mit entsprechenden Akteuren in den Bereichen Aufbereitung, 
Vermarktung und Upcycling gebrauchter Möbel zu schließen, um 
 eine geeignete servicefreundliche Annahme oder Abholung dieser 
Produkte zu ermöglichen. Die bereits in diesem Sektor tätigen re-
gionalen Projekte und Beschäftigungsträger sollten in die Umset-
zung eingebunden werden (Maßnahme 2.01).
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7.1.3 Papier, Pappe, Karton (PPK)
Die Bündelsammlung ist in den städtischen Verdichtungsge-
bieten im Hinblick auf die Stadtsauberkeit ein problematisches Er-
fassungssystem. Die fehlerhafte Nutzung der Bündelsammlung 
durch ungebündelt bereitgestellte Papier- und Pappemengen führt 
nicht nur zu erhöhtem Reinigungsaufwand, sondern auch zum Ver-
lust von recyclingfähigem Material im Zuge der Aufreinigung. Es 
ist bereits ein Programm zur Ausweitung der Papiertonne aufge-
legt worden, um die Stadtsauberkeit zu verbessern und weitere 
PPK-Mengen aus dem Restabfall abzuschöpfen.  Dieses Programm 
soll überarbeitet und mit neuen Maßnahmen fort geführt werden 
(Maßnahme 5.02).

Die PPK-Erfassung in Großwohnanlagen soll durch den Ausbau der 
haushaltsnahen Erfassung über 1.100-l-Behälter auf grundstücks-
bezogenen Containerplätzen erweitert werden, um das im Restab-
fall vorhandene Potenzial an Papier und Pappe in diesen Wohnge-
bieten besser auszuschöpfen.

Hohe Recyclingmengen gelten als Plus für die Umwelt, stehen 
aber auch für einen sehr hohen Verbrauch von 250 kg Papier für je-
de Bundesbürgerin und jeden Bundesbürger. Diese Verbrauchs-
menge ist seit 2006 konstant geblieben. Die getrennte Sammlung 
führt aber auch zu einer „Entlastung“ von der Verantwortung für 
einen sparsamen Umgang mit Papier. Im Rahmen verschiedener 
Maßnahmen der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit und 
durch kommunale Projekte (Aktion Papiersparen) soll das Vermei-
dungspotenzial bei Papier deutlich ausgeschöpft werden. Dazu ge-
hören auch  Projekte zur Weiterverwendung von Büchern und Zeit-
schriften (Maßnahme 2.02).

Es soll geprüft werden, ob eine Rückholung von Papiermengen der 
gewerblichen Sammlungen durch Aufbau einer Depotcontainer-
sammlung bei Verbrauchermärkten zielführend im Sinne einer 
kommunalen Gesamtverantwortung für alle Abfälle aus privaten 
Haushalten ist (Maßnahme 4.05).

7.1.4 Gartenabfall
Die gut ausgebaute und nicht mit einer Gebühr belegte Garten-
abfallannahme führt zu unzulässigen, aber schwer zu kontrol-
lierenden Anlieferungen aus den Umlandgemeinden in einer 
Größen ordnung von ca. 2.000 Mg/a. Diese Anlieferungen  sollen 
mindestens um die Hälfte reduziert werden, um den Gebühren-
haushalt zu entlasten. Hierzu sollen geeignete zusätzliche Kontroll-
maßnahmen entwickelt werden, um diesen Abfalltourismus weit-
gehend zu unterbinden (Maßnahme 6.01).

Unter Umweltgesichtspunkten ist der Verbleib der Gartenab fälle in 
den Herkunftsgärten zu fördern. Gartenabfall soll möglichst  direkt 
vor Ort wieder in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden, 
um die Bodenqualität zu verbessern, ohne dadurch eine Überdün-
gung der Gartenböden zu verursachen. Dazu sollen Projekte zur 

 Eigenkompostierung sowie zur Herstellung von Mulch 
und Häcksel unterstützt werden. Diese Maßnahme soll 
mit einer Kampagne der Öffentlichkeits arbeit und von 
der Abfallberatung dauerhaft unterstützt werden. Ei-
ne enge Kooperation mit Umwelt organisationen wie 
dem BUND und dem NABU wird angestrebt. Mit  dieser 
Abfall und Abfalltransporte vermeidenden Maßnahme 
können erhebliche Verminderungen der Umweltbelas-
tung erzielt werden (Maßnahme 2.03).

7.1.5 Bioabfall
§ 11 Absatz 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) 
setzt die Vorgaben der europäischen Abfallrahmen-
richtlinie um und sieht im Grundsatz eine umfassende 
und flächendeckende Getrenntsammlungspflicht mit 
einem entsprechenden Anschluss- und Benutzungs-
zwang an Getrenntsammlungssysteme vor. In Bremen 
werden seit über 20 Jahren Bioabfallgefäße auf frei-
williger Basis zur Verfügung gestellt. Eine Rechtsver-
pflichtung zur Anforderung der Biotonne gibt es bis-
her ausdrücklich nicht. Zur Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben aus dem KrWG sind durch die Stadtgemeinde 
Bremen die satzungsrechtlichen Voraussetzungen zu 
schaffen. Das heißt es ist eine Änderung des Abfallorts-
gesetzes (AOG) er forderlich (Maßnahme 6.03).

Der kompostierfähige Anteil an Bioabfällen im Rest-
abfall soll durch eine allgemeine und verbindliche Aus-
weitung des Anschlusses der Haushalte an die Bio-
tonne in einem verstärkten Maße getrennt erfasst 
werden. Insgesamt wird eine zusätzliche  Menge von 
7.000 Mg/a an Bioabfällen erwartet (Maßnahme 4.09). 
Die mit einem verpflichtenden Anschluss der Haushal-
te an die Bioabfallsammlung verbundene Mehrung der 
Behälterkapazität ist insbesondere in den innerstäd-
tischen Wohngebieten mit erheblichen Stellplatzpro-
blemen verbunden. Es ist deshalb zu prüfen, inwieweit 
eine haushalts- und grundstücksübergreifende Nut-
zung der Bioabfallgefäße forciert und geregelt werden 
kann (Maßnahme 1.02).

Die Erfassung der Bioabfälle in Großwohnanlagen soll 
auf die besonderen Bedingungen in diesen Wohngebie-
ten abgestellt und in Zusammenarbeit mit den Woh-
nungsbaugesellschaften und mit umfassender Beglei-
tung durch die Abfallberatung gestützt werden. Ziel ist 
es, eine Ausweitung der Erfassung von Bio abfällen auch 
im Geschosswohnungsbau ohne Qualitätsverlust lang-
fristig zu etablieren (Maßnahme 4.08).

Bioabfälle können aufgrund ihres Gehaltes an Nähr-
stoffen und organischer Substanz stofflich (Kompos-
tierung) und energetisch (Biogaserzeugung) ge-
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nutzt werden. Die vorrangige Bioabfallkompostierung 
soll deshalb zur Nutzung des Energiegehaltes der 
 Bioabfälle um eine Vergärungsstufe ergänzt werden. 
Dabei sind gesamtökologische und wirtschaftliche 
Gesichts punkte zu berücksichtigen (Maßnahme 3.01). 

Lebensmittelabfälle aus den privaten Haus halten 
 machen den größten Anteil an den Bioab fällen in den 
Sammelsystemen Biotonne und Restabfall tonne aus. 
Darunter sind erhebliche Mengen an vermeidbaren 
Abfällen, die zum Zeitpunkt ihrer Entsorgung noch 
uneingeschränkt genießbar gewesen wären. Unter-
suchungen gehen hier von bis zu 53 kg/a pro Einwoh-
nerin bzw. Einwohner (kg/E*a) vermeidbarer Lebens-
mittelabfälle aus. Projekte und Koope rationen zur 
Vermeidung von weggeworfenen Lebensmitteln sind 
deshalb vorrangig auf allen  Ebenen zu unterstützen. 
Darüber hinaus soll das  Thema „Wie kann die Ver-
schwendung von Lebensmitteln verhindert werden?“ 
in die Umweltbildungs maßnahmen der kommuna-
len Abfallwirtschaft aufgenommen werden (Maß-
nahme 2.04).

7.1.6 Elektro- und 
 Elektronikgeräte
Die hohen Marktpreise für Sekundärmetalle führen 
zu einer hohen Beraubungsrate bei den Elektro- und 
Elektronik geräten in der Sperrmüllsammlung. Dem 
örE gehen auf diese Weise Geräte in einer Größen-
ordnung von geschätzt ca. 1.500 Mg/a verloren, deren 
Verbleib unkontrolliert ist. Dem örE werden dadurch 
einerseits werthaltige Abfälle entzogen, die ansons-
ten einen Beitrag zur Gebührenstabilisierung leisten 
könnten, andererseits verschwinden hier problemati-
sche Abfälle auf unkontrollierten Wegen auch in das 
außereuropäische Ausland. Es ist deshalb geplant, die 
Sperrmüll- und Elektrogroßgerätesammlung auf eine 
schonende Abholung aus den Wohnungen (nach dem 
Hamburger Modell) umzustellen (Maßnahme 1.04). 

Bei den im Bringsystem auf den Recycling-Stationen 
angelieferten Elektrogeräten ist ein großes Poten-
zial an wiederverwendbaren Produkten (große und 
kleine Haushaltsgeräte, elektronische Geräte) vor-
handen, das noch nicht genutzt wird. Dieses Potenzi-
al an gebrauchsfähigen Elektro- und Elektronikgeräten 
soll deshalb möglichst getrennt gehalten werden und 
in Kooperation mit Akteuren in den Bereichen Aufbe-
reitung und Vermarktung einer Weiterverwendung 
zugeführt werden (Maßnahme 2.01).

Die Abgabe von großen Elektrogeräten im Bring system 
ist derzeit nur auf zwei Recycling-Stationen möglich. 

Es sollen die insbesondere räumlichen Voraussetzungen ge-
prüft werden, um die Annahme von großen Elektrogeräten auf ei-
ne möglichst hohe Anzahl von Recycling- Stationen auszudehnen 
(Maßnahme 1.01).

Die kommunalen Vorgaben und Informationen für die Bürgerinnen 
und Bürger zur getrennten Sammlung der Elektro- und Elektronik-
geräte sollen, ergänzend zum Elektro- und Elektrogerätegesetz 
(ElektroG), auf Haushaltselektrik, Lampen, Kabel, Lichterketten usw. 
ausgedehnt werden, um eine einfache und eindeutige Kommuni-
kation zur Getrenntsammlung sicherzustellen (Maßnahme 5.03).

Die bislang als Versuch auf 10 Containerplätzen durchgeführte 
Sammlung von kleinen Elektro- und Elektronikgeräten in Depot-
containern hat zu positiven Ergebnissen geführt. Die Sammlung 
in Depotcontainern soll deshalb flächendeckend zu einer Regel-
entsorgung ausgebaut werden (Maßnahme 4.06).

7.1.7 Metalle
Die dauerhaft hohen Marktpreise für Sekundärmetalle sind die 
Ursache für eine umfassende Beraubung des Metallschrottes in 
der Sperrmüllsammlung. Dem örE gehen auf diese Weise 
ca. 1.500 Mg/a an Metallen verloren, die ansonsten einen Beitrag 
zur Gebührenstabilisierung leisten könnten. Im Rahmen der ge-
planten Umstellung der Sperrmüllsammlung auf eine  schonende 
Abholung aus den Wohnungen (nach dem Hamburger Modell)
können die Metallabfälle wieder in die Sammlung des örE zurück-
geführt werden (Maßnahme 1.04).

Bei den im Bringsystem angelieferten Metallabfällen existiert ein 
großes Potenzial an wiederverwendbaren Produkten (Fahrräder, 
Gartengeräte etc.). Diese Materialien sollen in Zusammenarbeit 
mit Initiativen, gemeinnützigen Trägern und Projekten, die im Be-
reich des Upcyclings arbeiten, einer Reparatur und Aufbereitung 
zugeführt werden (Maßnahme 2.01).

7.1.8 Textilien und Schuhe
Das derzeit aufgebaute Netz von Textilcontainern ist noch nicht 
flächendeckend. Die Containerplätze im öffentlichen Raum 
 werden erst zu 70 Prozent für die Textilsammlung genutzt.  
Geplant ist deshalb die Ausweitung der flächendeckenden Textil- 
sammlung auf alle kommunalen Containerplätze in Bremen 
(Maßnahme 4.03).

Textilien und Schuhe werden sortiert und überwiegend im außer-
europäischen Ausland vermarktet. Die Vermarktungswege sind 
nicht immer transparent. Es sollen deshalb in Ergänzung zur der-
zeitigen Sammlung in Zusammenarbeit mit Beschäftigungs-
trägern und Initiativen neue nichtanonyme Formen der Samm-
lung und eine lokale Vermarktung von Textilien und Schuhen 
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unterstützt und initiiert werden. Dazu gehört auch die Zusam-
menarbeit mit Projekten, die im Bereich des Upcycling arbeiten 
(Maßnahme 3.03).

Hohe Recyclingmengen gelten als Plus für die Umwelt,  stehen aber 
auch für einen sehr hohen Verbrauch an Kleidung und Textilien von 
etwa 20 kg/a pro Bundesbürgerin bzw. Bundesbürger. Das Vermei-
dungspotenzial bei Textilien und Schuhen soll deshalb durch Maß-
nahmen der Umweltbildung mit Bezug auf die in weiten  Bereichen 
problematische Herstellung der Textilien unter Arbeits- und 
Umwelt gesichtspunkten erschlossen werden (Maßnahme 5.01).

7.1.9 Kunststoffe
Der örE hat die getrennte Erfassung von Kunststoffgroßtei-
len (Hartkunststoffe) aus dem Sperrmüll-Holsystem und dem 
 Sperrmüll-Bringsystem über derzeit zwei Recycling-Stationen im 
Rahmen eines Versuches begonnen. Das Ziel ist, alle recycling-
fähigen Kunststoffe im Sperrmüll getrennt zu erfassen und ei-
ner hochwertigen stofflichen Verwertung zuzuführen. Ab 2015 
 sollen alle geeigneten Kunststoffe aus dem Holsystem Sperrmüll 
getrennt erfasst werden; bis 2016 soll die Annahme von großen 
Kunststoffteilen auf fünf Recycling-Stationen mit einer Sperrmüll-
annahme ausgedehnt werden. Das Potenzial an Kunststoffab-
fällen, die für eine stoffliche Verwertung geeignet erscheinen, liegt 
bei etwa 2.000 Mg/a (Maßnahme 3.02).

Kunststoffabfälle, die bisher über die Restabfalltonne entsorgt wur-
den, sollen nicht getrennt erfasst werden. Die Vielzahl der Kunst-
stoffsorten und das häufige Vorkommen von Kunst stoffen in Ver-
bundmaterialien lassen eine sinnvolle stoffliche Verwertung 
derzeit nicht zu. Das bestätigt auch die Recycling-Quote aus der 
Entsorgung von Kunststoffverpackungen von nur ca. 36 Prozent. 
 Eine derartig niedrige Recycling-Quote rechtfertigt sowohl aus öko-
logischen als auch aus wirtschaftlichen Gründen keine getrennte 
Erfassung von Kunststoffen aus dem Restabfall.

7.1.10 Schadstoffe
Die Sammlung über die temporäre Annahme auf den Recycling-
Stationen mit 14-täglichen Annahmeterminen ist im Gegensatz zu 
den dauerhaften Annahmestellen nur schwer zu kommunizieren, 
nicht serviceorientiert und unwirtschaftlich. Die Sammlung soll 
deshalb ab 2018 optimiert werden. Zur Verbesserung der Service-
qualität und der Wirtschaftlichkeit soll das Schadstoffmobil einge-
stellt und dafür im Zuge des Ausbaus der Recycling- Stationen die 
Anzahl der dauerhaften Annahmestellen für Schad stoffe auf drei 
erhöht werden (Maßnahme 4.04). Die Erfassungsmengen in der 
Schadstoffsammlung sollen durch eine begleitende Informations-
kampagne im zeitlichen Zusammenhang mit der Umstellung der 
Schadstoffsammlung gesteigert werden (Maßnahme 5.04).

7.1.11 Bauabfälle
Die überlassenen mineralischen Bauabfälle werden 
derzeit überwiegend einer sonstigen Verwertung (Ver-
füllung) zugeführt. Es soll geprüft werden, ob durch 
eine Sortierung der Bauabfälle unter Beachtung der 
Wirtschaftlichkeit eine höherwertige stoffliche Ver-
wertung erzielt werden kann.

Das Erfassungssystem für Bauabfälle ist mit derzeit 
sechs Annahmestellen grundsätzlich ausreichend aus-
gebaut. Es soll zukünftig sichergestellt werden, dass 
alle Annahmestellen für Sperrmüll eine korrespondie-
rende Bauabfallannahme anbieten.

Die bisherige erfolgreiche Kooperation mit der bau-
teilbörse Bremen im Bereich der Weiterverwendung 
von gebrauchten Bauteilen soll ausgebaut und ver-
stetigt werden. In diesem Zusammenhang soll auch 
geprüft werden, ob eine Annahme von geeigneten 
wiederverwendbaren Bauteilen auf den Bauabfallan-
nahmestellen sinnvoll ist (Maßnahme 2.05).

7.1.12 Kommunale Infra- 
 strukturabfälle
Die Erfassung der sogenannten Papierkorbabfälle er-
folgt über Behälter mit einem Volumen von 30 l bis 
70 l. Ins besondere in den Gebieten mit hoher tou-
ristischer, geschäftlicher und gastronomischer Akti-
vität sowie einer hohen Aufenthaltsqualität ist die 
Aufnahme fähigkeit dieser Behälter regelmäßig be-
grenzt, was zu erheblichen Verunreinigungen im Um-
feld führt. Im Jahr 2014 sind in einem Versuch erste 
selbstpressende und durch Solarstrom autonome Ab-
fallgroßbehälter aufgestellt worden. Bei einem positi-
ven Versuchsverlauf soll dieses System zukünftig aus-
geweitet werden. Besonders stark belastete Standorte 
sollen aber auch daraufhin geprüft werden, ob sie für 
eine Einrichtung mit Unterflurbehältern mit hoher 
Aufnahmekapazität geeignet sind (Maßnahme 4.07).

7.2	 Maßnahmen	zur		
	 Abfallvermeidung
Die Abfallvermeidung steht an der Spitze der fünf-
stufigen Abfallhierarchie des Kreislaufwirtschafts-
gesetzes (KrWG), gefolgt von der Vorbereitung zur 
Wiederverwendung, dem Recycling, der sonstigen 
Verwertung und der Beseitigung.  Diese Priorisierung 
gilt jedoch nicht absolut, sondern es  sollen diejeni-
gen Maßnahmen Vorrang haben, die den Schutz von 
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Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirt-
schaftung von Abfällen unter Berücksichti gung des 
Vorsorge- und Nachhaltigkeitsprinzips am besten ge-
währleisten. 

Abfallvermeidung bedeutet nach § 3 Abs. 20 des KrWG 
jede Maßnahme, die ergriffen wird, bevor ein Stoff, 
Material oder Erzeugnis zu Abfall geworden ist, und 
die dazu dient, die Abfallmenge, die schädlichen Aus-
wirkungen des Abfalls auf Mensch und Umwelt oder 
den Gehalt an schädlichen Stoffen in Materialien und 
Erzeugnissen zu verringern. 

Im direkten Sinne vermieden werden können Ab fälle 
zum einen durch die Umstellung von Produktgestal-
tung und Produktionsprozessen, durch Veränderungen 
im Verbraucherverhalten, durch Herstellungsver bote 
bzw. -einschränkungen oder auch durch eine effizi-
ente Produktions- und Abnahmeplanung einschließ-
lich Logistik und Lagerung von verderblichen Waren 
im Handel. 

Hier setzt die Verantwortung der Hersteller ein, die 
im § 23 des KrWG mit der Produktverantwortung kon-
kretisiert wird. Danach sind Erzeugnisse möglichst so 
zu gestalten, dass Abfälle schon bei der Herstellung 
vermindert werden. Die Produktverantwortung um-
fasst insbesondere die Entwicklung, die Herstellung 
und das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die mehr-
fach verwendbar, technisch langlebig und nach Ge-
brauch zur ordnungsgemäßen, schadstofffreien und 
hochwertigen Verwertung sowie zur umweltverträgli-
chen Beseitigung geeignet sind. Außerdem sollen bei 
der Her stellung von Erzeugnissen vorrangig verwert-
bare Abfälle oder Sekundärrohstoffe zum Einsatz kom-
men. Die Produktverantwortung umfasst aber auch 
die Kennzeichnung von schadstoffhaltigen Erzeugnis-

sen, Hin weise auf Rückgabe-, Wiederverwendungs- und Verwer-
tungsmöglichkeiten oder -pflichten, Pfandregelungen sowie die 
Rück nahme der Erzeugnisse und der nach Gebrauch der Erzeug-
nisse ver bleibenden Abfälle.

Die Umweltbelastungen durch die Abfallentsorgung im  engeren 
Sinne fallen zumindest in Deutschland aufgrund der etablier-
ten Verwertungsstrukturen und des Deponierungsverbotes weit 
 weniger ins Gewicht als die Umweltbelastungen und der Ressour-
cenverbrauch im Rahmen der Rohstoffgewinnung, der Produk-
tion, des Vertriebs und des Gebrauchs von Produkten vor der Ab-
fall entstehung. 

7.2.1 Das Abfallvermeidungs-
 programm des Bundes unter   
 Beteiligung der Länder (AVP)

Das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung 
der Länder (AVP) ist erstmalig zum 12. Dezember 2013 auf Basis des 
§ 33 KrWG erstellt worden. Die darin aufgeführten Maßnahmen re-
präsentieren die in der Abfallrahmenrichtlinie und in der An lage 4 
zum KrWG aufgelisteten Beispielbereiche der Abfallvermeidung. 
Von den 34 im AVP empfohlenen Maßnahmen richten sich nur zwei 
direkt an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) als „In-
itiator“. Darüber  hinaus enthalten die den Kommunen zugeordne-
ten Maßnahmen  Aspekte, die vom örE unterstützt werden können. 
Insgesamt sind die Spielräume der kommunalen Abfallwirtschaft 
in Bezug auf die Abfallvermeidung als ressourcenschonende Maß-
nahme vor dem Hintergrund der gesellschaftspolitischen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen sehr stark eingeschränkt.

Aus dem AVP lassen sich sowohl Maßnahmen für die kommuna-
le Abfallwirtschaft ableiten, bei denen der örE als Initiator genannt 
ist, als auch Maßnahmen der Kommunen, bei denen sich der örE an 
Teilaspekten mit Maßnahmen beteiligen kann.
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Maßnahme 22 
Förderung von Abfallent-
sorgungsstrukturen und 
Systemen, die die Abfall-
vermeidung fördern

Maßnahme 30 
Förderung der Wiederverwen-
dung oder Mehrfachnutzung 
von Produkten (Gebraucht-
waren)

Maßnahme 1
Entwicklung von Abfallver-
meidungskonzepten durch die 
Kommune

Maßnahme 24
Bildungsmaßnahmen und 
Öff entlichkeitsbeteiligung zur 
Abfallvermeidung

Maßnahme 25 
Praktische Einführung von 
nachhaltigen, ressourcenscho-
nenden Abfallkonzepten an 
Schulen 

Maßnahme 31 
Unterstützung von Reparatur-
netzwerken

Maßnahme 33 
Abfallvermeidende Gestal-
tung von Veranstaltungen in 
öff entlichen Einrichtungen 

Abfallerfassungs- und Abfallgebührensysteme sollen so gestaltet werden, dass sie 
möglichst verursachergerecht sind und Anreize für die Abfallvermeidung geben. Ins-
besondere in der Gestaltung der Erfassungssysteme (Service), im Bereich der Vorbe-
reitung zur Wiederverwendung und bei der Förderung der Eigenkompostierung von 
Gartenabfall werden Möglichkeiten für Vermeidungsimpulse gesehen.

Die etablierte verwertungs- und vermeidungsorientierte Ausgestaltung des Abfall-
gebührensystems ist noch ausbaufähig. Die Erfahrungen in Bremen zeigen allerdings, 
dass das Gebührenmodell mit Mindest- und Zusatzleerungen zu einer (positiven) 
 Verschiebung der Beseitigungsabfälle in die Verwertungssysteme führt.

Eine wichtige Variante der Abfallvermeidung ist die Wiederverwendung von gebrauch-
ten Produkten. Etwa im Bereich der Textilien, der Elektrogeräte oder bei Möbeln ist 
dies auf verschiedenen Ebenen etabliert, es ist aber noch ein großes Potenzial erkenn-
bar; in diesem Bereich soll mit dem Ausbau der (schonenden) Erfassungssysteme 
auf der Ebene der Aufb ereitung, Vermarktung und des Upcyclings sowie im Bereich 
der Kommuni kation ein umfassendes Maßnahmenpaket entwickelt und umgesetzt 
 werden.

Die Stadtgemeinde Bremen soll – unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger und 
der beteiligten Kreise aus Wirtschaft, Umweltverbänden etc. – Abfallvermeidungsstra-
tegien und -konzepte entwickeln. Der örE kann hierzu mit Aspekten der kommunalen 
Abfallwirtschaft beitragen.

Mittelbar soll die Abfallvermeidung durch Aufk lärungs-, Sensibilisierungs- und Schu-
lungsmaßnahmen befördert werden. Die Angebote zur Umweltbildung an Schulen 
sind in Bremen mit der Tour Global und der Tour de Müll positiv verankert. Mit den 
Schulen sollen weitere Angebote entwickelt und die Angebote auf die Zielgruppe der 
Erwachsenen ausgeweitet werden.

Unterstützung bei der Konzeptentwicklung durch die Abfallberatung.

Die Maßnahme soll durch kommunikative Maßnahmen der Öff entlichkeitsarbeit und 
der Abfallberatung unterstützt werden.

Die Maßnahme soll durch kommunikative Maßnahmen der Öff entlichkeitsarbeit und 
der Abfallberatung unterstützt werden.

→ Tabelle 10: Maßnahmen im Abfallvermeidungsprogramm mit dem örE als ,,Initiator“ und mit Beteiligung des örE

Maßnahme im AVP Maßnahmen und Regelungen mit dem örE als ,,Initiator“

Maßnahmen auf kommunaler Ebene mit Beteiligung des örE
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7.2.2 Schwerpunkte der 
 Abfallvermeidung

Die Schwerpunkte der Abfallvermeidung in der kommunalen Ab-
fallwirtschaft liegen in den Bereichen Vorbereitung zur Wieder-
verwendung, der Wiederverwendung sowie der Öffentlichkeits-
arbeit und Abfallberatung. In diesen Kernbereichen sollen unter 
anderem die folgenden Einzelmaßnahmen entwickelt bzw. wei-
terentwickelt werden:
• Aufbau eines Systems zur Wiederverwendung von Möbeln, 

Elektrogeräten und Haushaltswaren durch Aufbau eines 
kooperativen Systems zur Erfassung, zur Aufbereitung, zur 
Um nutzung und zur Vermarktung wiederverwendbarer Abfälle 
(Maßnahme 2.01)

• Projekt zur Beeinflussung des Konsumverhaltens mit den 
 Mitteln der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit und 
in Kooperationen mit Verbraucherinitiativen und -verbänden 
(Maßnahme 2.02)

• Maßnahmenpaket zum Verbleib von Gartenabfällen 
in den Herkunftsgärten und Förderung der Eigen-
kompostierung in Kooperation mit Umweltver-
bänden (Maßnahme 2.03)

• Förderung der Vermeidung von Lebensmittel-
verschwendung durch Unterstützung regionaler 
 Projekte und Beteiligung an pädagogischen Maß-
nahmen (Maßnahme 2.04)

• Fortführung und Ausbau bestehender Kooperatio-
nen und Projekte wie zum Beispiel die Zusammen-
arbeit mit der bauteilbörse Bremen, dem Internet-
portal „Gebraucht und Gut“ und der „Tour Global“ 
(Maß nahme 2.05)

In den Themenbereichen Vermeidung, Wiederver-
wendung und Upcycling ist eine wachsende Zahl von 
 Akteuren festzustellen, die unter sozialen, wirtschaft-
lichen, künstlerischen und umweltpolitischen Ge-
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sichtspunkten aktiv tätig sind. Das Spektrum reicht 
hier von Gebrauchtmöbelmärkten gemeinnütziger 
 Beschäftigungsträger über Repair Cafés, Umweltver-
bänden wie dem BUND bis zur Kampagne für  saubere 
Kleidung des Bremer Informationszentrums für Men-
schenrechte und Entwicklung. 

In einer kooperativen Struktur der Zusammen arbeit 
zwischen diesen und anderen Akteuren mit der kom-
munalen Abfallwirtschaft soll eine erfolgreiche Bünde-
lung der gemeinsamen Interessen und  damit  eine Wei-
terentwicklung der Abfallvermeidung auf kommunaler 
und regionaler Ebene ermöglicht  werden.

Vor dem Hintergrund der hohen Komplexität dieses 
Themas und der großen Anzahl von Akteuren soll der 
kommunikative Bereich des örE, also die Abfallbera-
tung und die Öffentlichkeitsarbeit, die Maßnahmen 
zur Abfallvermeidung koordinieren, entwickeln und 
umsetzen. Hierzu ist die gebührenfinanzierte personel-
le Ausstattung sicherzustellen (Maßnahme 1.03).

7.3	 Maßnahmen	in	den		
	 Bereichen	Abfallbe-
	 ratung	und	Öffent-	
	 lichkeitsarbeit
Aus den geplanten abfallwirtschaftlichen Maßnah-
men resultieren verstärkte Anforderungen an die 
 begleitenden Maßnahmen der Abfallberatung und 
Öffent lichkeitsarbeit bei der

• flächendeckenden Ausweitung der getrennten 
Sammlung von Bioabfällen,

• Reduzierung von Papier und Pappe im Restabfall und 
Steigerung des Anschlussgrades an die kommunale 
Papiertonne, 

• Vorbereitung zur Umstellung des Sperrmüllsystems 
auf eine schonende Abholung aus den Wohnungen 
und die Abgabe auf den Recyclingstationen,

• Beratung der Abfallerzeuger aus anderen Herkunfts-
bereichen zur Abfallvermeidung und zum Recycling.

Hierfür sollen die Voraussetzungen durch recht zeitige 
und ausreichende personelle Ausstattung sicher-
gestellt werden.

Auf den Recycling-Stationen gibt es pro Jahr etwa  
1,7 Mio. Kundenkontakte, die zu einem erheblichen An-
teil von etwa 10 Prozent mit einer notwendigen Be-
ratung durch das Betriebspersonal verbunden sind. 
Derzeit ist das Betriebspersonal inhaltlich und for-
mal nicht ausreichend in die Abfallberatung und die 

 kommunikativen Strukturen des öffentlich-rechtlichen Entsor-
gungsträgers (örE) eingebunden. Das Beratungs- und Informa-
tionspotenzial auf den Recycling-Stationen ist bei Weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Deshalb sollen die notwendigen organisa-
torischen, qualitativen und quantitativen Veränderungen durch-
geführt werden, um die Beratungs- und Informations intensität 
auf den Recycling-Stationen signifikant zu verbessern. Es wird ge-
prüft, ob hierzu vorab eine spezifische Organisations untersuchung 
durchgeführt werden muss (Maßnahme 1.01).

Der Zielgruppe Kinder und Jugendliche soll bei der Erziehung für 
ein umweltbewusstes Handeln weiterhin eine besondere Auf-
merksamkeit im Rahmen der Umweltbildung gewidmet  werden. 
In diesem Zusammenhang hat sich das Projekt „Tour Global“ be-
währt und bietet mit seiner auf globale Zusammenhänge aus-
gerichteten Methodik (ökologischer Rucksack) die Basis für thema-
tische Erweiterungen an (Maßnahme 5.01). 

Eine besondere Herausforderung beim Ausbau der getrennten 
Sammlung, des Recyclings und der Abfallvermeidung stellen die 
Großwohnanlagen dar. Die baulichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen in diesen städtischen Gebieten erfordern eine spezifisch 
zugeschnittene Entsorgungsinfrastruktur, entsprechend angepass-
te Maßnahmen der Abfallberatung und eine enge Zusammenar-
beit mit den Wohnungsbaugesellschaften. Hierfür soll im Rahmen 
einer personellen Erweiterung eine koordinierende Einheit „Key Ac-
count Großwohnanlagen“ aufgebaut, personell gestärkt und in den 
Bereich Kommunikation integriert werden (Maßnahme 5.05).

7.4	 Maßnahmen	im	Bereich	
	 der	einheitlichen	
	 Wertstofferfassung
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) schreibt in § 14 Absatz 1 die 
getrennte Erfassung von  Papier-, Metall-, Kunststoff- und Glasab-
fällen spätestens ab dem 1. Januar 2015 vor. Ebenfalls enthält das 
KrWG im § 10 die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverord-
nung, in der Anforderungen an eine einheitliche Wertstofferfas-
sung von Verpackungsabfällen und stoffgleichen kommunalen 
Abfällen festgelegt werden können. Dieses angekündigte „Wert-
stoffgesetz“ wurde bisher nicht vorgelegt, somit sind gesetzliche 
Regelungen offen. In einer Studie des Umweltbundesamtes (UBA) 
wurde die ideale Zusammensetzung einer Wertstofftonne ermit-
telt. Als Ergebnis wird empfohlen, mit den Leichtverpackungen 
nur die stoffgleichen Nichtverpackungen aus Kunststoff, Metall 
und Verbundmaterialien aus diesen Stoffen zu erfassen. Das Po-
tenzial der damit zusätzlich getrennt und haushaltsnah zu erfas-
senden Wertstoffe wird mit 7 kg/a pro Einwohnerin bzw. Einwoh-
ner (kg/E*a) ange geben. 

Nur eine unbedeutende Teilmenge im Restabfall wird hier in den 
Fokus genommen, die auf Bremen bezogen mit ca. 3.800 Mg/a 
marginale 1,5 Prozent der insgesamt entsorgten  Abfälle aus den 
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Haushalten ausmacht. Die von einem Wertstoffgesetz  erhoffte 
Mengensteigerung getrennt erfasster Wertstoffe ist  deshalb an-
gesichts der tatsächlichen Recycling-Potenziale im Restabfall 
 völlig unzureichend. Die im Abfallwirtschaftskonzept (AWK) ange-
strebte Mobilisierung der Wertstoffpotenziale bei Papier, Bioab-
fällen, Elektrogeräten, Metallen, Kunststoffen und Textilien liegt 
bei 14.000 Mg/a. Diese Abfälle können zudem in bereits vorhan-
denen  Er fassungssystemen wirtschaftlich gesammelt und auf ei-
nem  hohen Niveau stofflich verwertet werden.

Die zusammen mit den Verpackungskunststoffen getrennt zu 
erfassenden sonstigen Abfälle aus Kunststoffen und Verbund-
materialien sind in ihrer stofflichen Zusammensetzung sehr he-
terogen, fast die gesamte Palette der wichtigsten Kunststoff-
sorten ist nachweisbar. Insofern sind diese gemischten 
Kunststoffe noch schwieriger zu sortieren und zu recyceln als die 
Verpackungskunststoffe, bei denen mengenmäßig die Polyolefi-
ne und Polyethylenterephtalate (PET) dominieren. Nach Angaben 
der Bundesregierung werden die Ver packungen aus Kunststoff 
nur zu 36 Prozent recycelt. Damit ist absehbar, dass von den mög-
licherweise in einer Wertstofftonne erfassten Nichtverpackungs-
kunststoffen 70 Prozent nicht recycelt werden können, sondern 
energetisch verwertet werden müssen.

Das im KrWG angelegte Wertstoffgesetz war in seiner Entstehung 
ein Reflex auf die unzureichende und krisenhafte Verpackungs-
entsorgung. Die regelmäßigen Novellierungen der Verpackungs-
verordnung (VerpackV) zur finanziellen Stabilisierung der Dua-
len Systeme reichen nicht mehr aus. Die angestrebte Verknüpfung 
der privatwirtschaftlich entsorgten Verpackungen mit kommunal 
entsorgten Abfällen über eine Wertstofftonne kann deshalb auch 
mit einer Risiko- und Kosten abwälzung von der privatwirtschaftli-
chen Verpackungsentsorgung auf die Kommunen und die Gebüh-
renzahler einhergehen. 

Die Einführung einer „Wertstofftonne“ ist unter den derzeitigen 
abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine ökologisch vor-

teilhafte Option und beinhaltet ein hohes Risiko für 
die Gebührenstabilität. Die Wertstofftonne befördert 
das Scheinrecycling und konterkariert damit die drin-
gend notwendige Um orientierung zur Abfallvermei-
dung.

Die Stadtgemeinde Bremen wird deshalb unab-
hängig von einem etwaigen Wertstoffgesetz die 
erforder lichen Vorkehrungen treffen, um die Ge-
trennthaltungspflicht für Bio-, Papier-, Metall- und 
Kunststoffabfälle zu optimieren und insbesonde-
re die Hochwertigkeit der Entsorgung sicherzustel-
len. Bremen hat ein einheitliches und bürgerfreund-
liches Gesamtkonzept für die getrennte Sammlung 
von immerhin 12 Abfallarten in gut ausgebauten Er-
fassungssystemen und ist damit für diese Aufgabe 
sehr gut aufgestellt (Maßnahmen 1.05, 4.02, 4.09).

7.5	 Zusammenfassung		
	 der	begonnenen	und		
	 geplanten	Maßnah-
	 men	im	Maßnahmen-	
	 plan
Nachfolgend sind die im Abfallwirtschaftskonzept 
(AWK) beschriebenen Maßnahmen zusammenge-
fasst dargestellt. Die bei den einzelnen Abfallarten, in 
den Erfassungssystemen, den Verwertungswegen und 
Kommunikationsbereichen aufgeführten Einzelpro-
jekte, Veränderungen, Anpassungen und Neuerungen 
sind in sechs Gruppen operational gebündelt.
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Maßnahmenbeschreibung Umsetzungszeitraum

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015
Umsetzung ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015,
Umsetzung bis 2018

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2014

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2014

Kontinuierlich

Ab 2015

 2015

Ab 2015

Ab 2018

Nr.

1

2

1.01

1.05

1.03

1.04

2.01

2.02

2.05

2.03

2.04

1.02

3

4

3.01

4.01

3.02

4.02

4.06

4.04

4.08

3.03

4.03

4.07

4.05

4.09

5

6

5.01

6.01

5.02

6.02

5.04

5.06

5.03

6.03

5.05

Strategische Maßnahmen beinhalten wesentliche systemische und / 
oder organisatorische Veränderungen und bündeln in der Regel mehrere 
Einzelmaßnahmen

Maßnahmen, die auf Vermeidung und Wiederverwendung von Abfällen 
abzielen

Ausbau der Recycling-Stationen zu einem zentralen Erfassungs- und 
Be ratungssystem durch Standortoptimierung, Ausweitung der  Annahme 
von getrennt zu erfassenden Abfällen und der  Dienstleistungsangebote 
sowie der Verbesserung der Beratungsqualität und -intensität durch 
 intensive personelle Betreuung und organisatorische Verknüpfung mit 
dem Kommunikationsbereich 

Ausschöpfung des Wertstoff potenzials im Restabfall durch Ausbau der 
Wertstoff -Erfassungssysteme und des Recyclings mit korrespondierenden 
 Maßnahmen der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit 

Aufstellung eines abfallwirtschaftlichen Vermeidungsprogramms in 
 Kooperation mit Umweltverbänden, Initiativen und anderen Trägern 
öff entlicher Belange

Umstellung der Sperrmüllsammlung auf eine schonende Abholung aus 
den Wohnungen (Hamburger Modell) unter Einbeziehung der korrespon-
dierenden Maßnahmen bei der Wiederverwendung und dem Ausbau der 
Sperrmüll annahme auf den Recyclingstationen

Aufb au eines Systems zur Wiederverwendung von Möbeln und Elektro-
geräten im Rahmen eines kooperativen Systems zur Erfassung, zur Auf-
bereitung und zur Vermarktung wiederverwendbarer Abfälle 

Maßnahmenpaket zur Beeinfl ussung des Konsumverhaltens mit den 
 Mitteln der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit in Kooperationen 
mit Verbraucherinitiativen und -verbänden 

Fortführung und Ausbau der Kooperation mit der bauteilbörse Bremen im 
Bereich der Wiederverwendung gebrauchter Bauteile

Programm zur Vermeidung von Gartenabfalltransporten (Verbleib von 
Garten abfällen in den Herkunftsgärten) und zur Eigenkompostierung im 
Rahmen einer Kooperation mit Umweltverbänden

Ausbau der Beratungsleistung zum Thema Lebensmittelverschwendung 
und Unterstützung regionaler Projekte in diesem Bereich 

Stärkung abfallwirtschaftlicher Belange in der Stadtentwicklung im 
Zusammen hang mit einem Projekt zur Bestimmung der zukünftigen 
An forderungen an die Erfassungssysteme und deren Neujustierung

Maßnahmen, die auf die Entsorgung der Abfälle (Verwertung,  Beseitigung) 
abzielen

Maßnahmen, die auf Veränderungen und Verbesserungen bei den 
 Erfassungssystemen abzielen

Erweiterung der Verwertung der Bioabfälle durch eine Kombination aus 
energetischer Nutzung (Biogaserzeugung) und Kompostierung unter 
Berücksichtigung gesamtökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte 

Annahme von losen Restabfällen auf Recycling-Stationen mit einer 
Sperrmüll- und Bauabfallannahme 

Getrennte Erfassung zur Umsetzung der stoffl  ichen Verwertung von Kunst-
stoff en aus dem Sperrmüll (Hartkunststoff e) im Hol- und im Bringsystem 

Ausbau der haushaltsnahen Wertstoff erfassung (PPK, Glas, Elektrogeräte, 
Textilien) in Großwohnanlagen durch Erweiterung der Containerplätze in 
Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften

Flächendeckender Ausbau der Sammlung von kleinen Elektrogeräten in 
Depotcontainern auf Containerplätzen

Neuordnung der Schadstoff sammlung 

Stützung der Bioabfallsammlung in Großwohnanlagen mit begleitenden 
logistischen Maßnahmen, der Abfallberatung und der Einbindung in den 
aufzubauenden Key-Account „Großwohnanlagen“ 

Neugestaltung der Sammlung und Verwertung von Textilien und Schuhen 
und der Zusammenarbeit mit sozial engagierten Initiativen und gemein-
nützigen Beschäftigungsträgern

Ausbau der Textilsammlung  durch Aufstellung weiterer Textilbehälter auf 
den Containerplätzen

Prüfung des Einsatzes von Unterfl urbehältern für die Abfallsammlung in 
Neubaugebieten und an stark belasteten Standorten für öff entliche Abfall-
behälter

Prüfung, ob eine Rückholung von Papiermengen der gewerblichen Samm-
lungen durch Aufb au einer Containersammlung bei Verbrauchermärkten 
zielführend im Sinne einer kommunalen Gesamtverantwortung für alle 
Abfälle aus privaten Haushalten ist

Ausweitung des allgemeinen Anschlusses an die Biotonne

Maßnahmen in den Bereichen Abfallberatung, Öff entlichkeitsarbeit und 
Kooperation (Kommunikation)

Maßnahmen in den Bereichen der orts- und gebührenrechtlichen 
 Regelungen sowie im Ordnungs- und Kontrollbereich

Ausbau des Umweltbildungsprogramms, orientiert an der Zielhierarchie 
des KrWG 

Überarbeitung der Kontrollmaßnahmen auf den Recycling-Stationen zur 
Verminderung der Gartenabfallanlieferungen aus dem bremischen Umland 

Kommunikation neuer und kundenfreundlicher Erfassungsvorgaben für 
Elektro- und Elektronikgeräte zur Vereinfachung der getrennten Sammlung

Änderung des Abfallortsgesetzes bezüglich der Anschlusspfl icht für Bio-
abfälle

Aufb au eines Qualitätsmanagementsystems zur Sicherung der kunden-
orientierten Prozesse (Abfallberatung, Beschwerdemanagement), der 
Be ratungsqualität und der verwendeten DV-Systeme 

Kampagne zur Erhöhung der PPK-Sammelmenge unter Einbeziehung eines 
Programms zur Erhöhung des Anschlussgrades an die Papiertonne

Verstärkte Beratung der Abfallbesitzer von Abfällen aus anderen Her-
kunftsbereichen (Gewerbeberatung) zur Abfallvermeidung, Abfallver-
wertung und zur Gebührensicherung 

Aufb au eines Key-Accounts für die Betreuung von Wohnungsbaugesell-
schaften und zur Koordinierung der Regelentsorgung und von Maßnahmen 
in Großwohnanlagen

Bewerbung der Schadstoff sammlung zur Förderung der Trennung von 
Schadstoff en im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Schadstoff -
Erfassungssystems
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→ Tabelle 11: Maßnahmenplan

Maßnahmenbeschreibung Umsetzungszeitraum

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015
Umsetzung ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015,
Umsetzung bis 2018

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2014

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2014

Kontinuierlich

Ab 2015

 2015

Ab 2015

Ab 2018

Nr.

1

2

1.01

1.05

1.03

1.04

2.01

2.02

2.05

2.03

2.04

1.02

3

4

3.01

4.01

3.02

4.02

4.06

4.04

4.08

3.03

4.03

4.07

4.05

4.09

5

6

5.01

6.01

5.02

6.02

5.04

5.06

5.03

6.03

5.05

Strategische Maßnahmen beinhalten wesentliche systemische und / 
oder organisatorische Veränderungen und bündeln in der Regel mehrere 
Einzelmaßnahmen

Maßnahmen, die auf Vermeidung und Wiederverwendung von Abfällen 
abzielen

Ausbau der Recycling-Stationen zu einem zentralen Erfassungs- und 
Be ratungssystem durch Standortoptimierung, Ausweitung der  Annahme 
von getrennt zu erfassenden Abfällen und der  Dienstleistungsangebote 
sowie der Verbesserung der Beratungsqualität und -intensität durch 
 intensive personelle Betreuung und organisatorische Verknüpfung mit 
dem Kommunikationsbereich 

Ausschöpfung des Wertstoff potenzials im Restabfall durch Ausbau der 
Wertstoff -Erfassungssysteme und des Recyclings mit korrespondierenden 
 Maßnahmen der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit 

Aufstellung eines abfallwirtschaftlichen Vermeidungsprogramms in 
 Kooperation mit Umweltverbänden, Initiativen und anderen Trägern 
öff entlicher Belange

Umstellung der Sperrmüllsammlung auf eine schonende Abholung aus 
den Wohnungen (Hamburger Modell) unter Einbeziehung der korrespon-
dierenden Maßnahmen bei der Wiederverwendung und dem Ausbau der 
Sperrmüll annahme auf den Recyclingstationen

Aufb au eines Systems zur Wiederverwendung von Möbeln und Elektro-
geräten im Rahmen eines kooperativen Systems zur Erfassung, zur Auf-
bereitung und zur Vermarktung wiederverwendbarer Abfälle 

Maßnahmenpaket zur Beeinfl ussung des Konsumverhaltens mit den 
 Mitteln der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit in Kooperationen 
mit Verbraucherinitiativen und -verbänden 

Fortführung und Ausbau der Kooperation mit der bauteilbörse Bremen im 
Bereich der Wiederverwendung gebrauchter Bauteile

Programm zur Vermeidung von Gartenabfalltransporten (Verbleib von 
Garten abfällen in den Herkunftsgärten) und zur Eigenkompostierung im 
Rahmen einer Kooperation mit Umweltverbänden

Ausbau der Beratungsleistung zum Thema Lebensmittelverschwendung 
und Unterstützung regionaler Projekte in diesem Bereich 

Stärkung abfallwirtschaftlicher Belange in der Stadtentwicklung im 
Zusammen hang mit einem Projekt zur Bestimmung der zukünftigen 
An forderungen an die Erfassungssysteme und deren Neujustierung

Maßnahmen, die auf die Entsorgung der Abfälle (Verwertung,  Beseitigung) 
abzielen

Maßnahmen, die auf Veränderungen und Verbesserungen bei den 
 Erfassungssystemen abzielen

Erweiterung der Verwertung der Bioabfälle durch eine Kombination aus 
energetischer Nutzung (Biogaserzeugung) und Kompostierung unter 
Berücksichtigung gesamtökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte 

Annahme von losen Restabfällen auf Recycling-Stationen mit einer 
Sperrmüll- und Bauabfallannahme 

Getrennte Erfassung zur Umsetzung der stoffl  ichen Verwertung von Kunst-
stoff en aus dem Sperrmüll (Hartkunststoff e) im Hol- und im Bringsystem 

Ausbau der haushaltsnahen Wertstoff erfassung (PPK, Glas, Elektrogeräte, 
Textilien) in Großwohnanlagen durch Erweiterung der Containerplätze in 
Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften

Flächendeckender Ausbau der Sammlung von kleinen Elektrogeräten in 
Depotcontainern auf Containerplätzen

Neuordnung der Schadstoff sammlung 

Stützung der Bioabfallsammlung in Großwohnanlagen mit begleitenden 
logistischen Maßnahmen, der Abfallberatung und der Einbindung in den 
aufzubauenden Key-Account „Großwohnanlagen“ 

Neugestaltung der Sammlung und Verwertung von Textilien und Schuhen 
und der Zusammenarbeit mit sozial engagierten Initiativen und gemein-
nützigen Beschäftigungsträgern

Ausbau der Textilsammlung  durch Aufstellung weiterer Textilbehälter auf 
den Containerplätzen

Prüfung des Einsatzes von Unterfl urbehältern für die Abfallsammlung in 
Neubaugebieten und an stark belasteten Standorten für öff entliche Abfall-
behälter

Prüfung, ob eine Rückholung von Papiermengen der gewerblichen Samm-
lungen durch Aufb au einer Containersammlung bei Verbrauchermärkten 
zielführend im Sinne einer kommunalen Gesamtverantwortung für alle 
Abfälle aus privaten Haushalten ist

Ausweitung des allgemeinen Anschlusses an die Biotonne

Maßnahmen in den Bereichen Abfallberatung, Öff entlichkeitsarbeit und 
Kooperation (Kommunikation)

Maßnahmen in den Bereichen der orts- und gebührenrechtlichen 
 Regelungen sowie im Ordnungs- und Kontrollbereich

Ausbau des Umweltbildungsprogramms, orientiert an der Zielhierarchie 
des KrWG 

Überarbeitung der Kontrollmaßnahmen auf den Recycling-Stationen zur 
Verminderung der Gartenabfallanlieferungen aus dem bremischen Umland 

Kommunikation neuer und kundenfreundlicher Erfassungsvorgaben für 
Elektro- und Elektronikgeräte zur Vereinfachung der getrennten Sammlung

Änderung des Abfallortsgesetzes bezüglich der Anschlusspfl icht für Bio-
abfälle

Aufb au eines Qualitätsmanagementsystems zur Sicherung der kunden-
orientierten Prozesse (Abfallberatung, Beschwerdemanagement), der 
Be ratungsqualität und der verwendeten DV-Systeme 

Kampagne zur Erhöhung der PPK-Sammelmenge unter Einbeziehung eines 
Programms zur Erhöhung des Anschlussgrades an die Papiertonne

Verstärkte Beratung der Abfallbesitzer von Abfällen aus anderen Her-
kunftsbereichen (Gewerbeberatung) zur Abfallvermeidung, Abfallver-
wertung und zur Gebührensicherung 

Aufb au eines Key-Accounts für die Betreuung von Wohnungsbaugesell-
schaften und zur Koordinierung der Regelentsorgung und von Maßnahmen 
in Großwohnanlagen

Bewerbung der Schadstoff sammlung zur Förderung der Trennung von 
Schadstoff en im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Schadstoff -
Erfassungssystems
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Maßnahmenbeschreibung Umsetzungszeitraum

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015
Umsetzung ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2015

Vorbereitung ab 2015,
Umsetzung bis 2018

Ab 2015

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Kontinuierlich

Ab 2018

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2014

Ab 2015

Ab 2015

Kontinuierlich

Ab 2015

Ab 2015

Ab 2014

Kontinuierlich

Ab 2015

 2015

Ab 2015

Ab 2018

Nr.

1

2

1.01

1.05

1.03

1.04

2.01

2.02

2.05

2.03

2.04

1.02

3

4

3.01

4.01

3.02

4.02

4.06

4.04

4.08

3.03

4.03

4.07

4.05

4.09

5

6

5.01

6.01

5.02

6.02

5.04

5.06

5.03

6.03

5.05

Strategische Maßnahmen beinhalten wesentliche systemische und / 
oder organisatorische Veränderungen und bündeln in der Regel mehrere 
Einzelmaßnahmen

Maßnahmen, die auf Vermeidung und Wiederverwendung von Abfällen 
abzielen

Ausbau der Recycling-Stationen zu einem zentralen Erfassungs- und 
Be ratungssystem durch Standortoptimierung, Ausweitung der  Annahme 
von getrennt zu erfassenden Abfällen und der  Dienstleistungsangebote 
sowie der Verbesserung der Beratungsqualität und -intensität durch 
 intensive personelle Betreuung und organisatorische Verknüpfung mit 
dem Kommunikationsbereich 

Ausschöpfung des Wertstoff potenzials im Restabfall durch Ausbau der 
Wertstoff -Erfassungssysteme und des Recyclings mit korrespondierenden 
 Maßnahmen der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit 

Aufstellung eines abfallwirtschaftlichen Vermeidungsprogramms in 
 Kooperation mit Umweltverbänden, Initiativen und anderen Trägern 
öff entlicher Belange

Umstellung der Sperrmüllsammlung auf eine schonende Abholung aus 
den Wohnungen (Hamburger Modell) unter Einbeziehung der korrespon-
dierenden Maßnahmen bei der Wiederverwendung und dem Ausbau der 
Sperrmüll annahme auf den Recyclingstationen

Aufb au eines Systems zur Wiederverwendung von Möbeln und Elektro-
geräten im Rahmen eines kooperativen Systems zur Erfassung, zur Auf-
bereitung und zur Vermarktung wiederverwendbarer Abfälle 

Maßnahmenpaket zur Beeinfl ussung des Konsumverhaltens mit den 
 Mitteln der Abfallberatung und der Öff entlichkeitsarbeit in Kooperationen 
mit Verbraucherinitiativen und -verbänden 

Fortführung und Ausbau der Kooperation mit der bauteilbörse Bremen im 
Bereich der Wiederverwendung gebrauchter Bauteile

Programm zur Vermeidung von Gartenabfalltransporten (Verbleib von 
Garten abfällen in den Herkunftsgärten) und zur Eigenkompostierung im 
Rahmen einer Kooperation mit Umweltverbänden

Ausbau der Beratungsleistung zum Thema Lebensmittelverschwendung 
und Unterstützung regionaler Projekte in diesem Bereich 

Stärkung abfallwirtschaftlicher Belange in der Stadtentwicklung im 
Zusammen hang mit einem Projekt zur Bestimmung der zukünftigen 
An forderungen an die Erfassungssysteme und deren Neujustierung

Maßnahmen, die auf die Entsorgung der Abfälle (Verwertung,  Beseitigung) 
abzielen

Maßnahmen, die auf Veränderungen und Verbesserungen bei den 
 Erfassungssystemen abzielen

Erweiterung der Verwertung der Bioabfälle durch eine Kombination aus 
energetischer Nutzung (Biogaserzeugung) und Kompostierung unter 
Berücksichtigung gesamtökologischer und wirtschaftlicher Gesichtspunkte 

Annahme von losen Restabfällen auf Recycling-Stationen mit einer 
Sperrmüll- und Bauabfallannahme 

Getrennte Erfassung zur Umsetzung der stoffl  ichen Verwertung von Kunst-
stoff en aus dem Sperrmüll (Hartkunststoff e) im Hol- und im Bringsystem 

Ausbau der haushaltsnahen Wertstoff erfassung (PPK, Glas, Elektrogeräte, 
Textilien) in Großwohnanlagen durch Erweiterung der Containerplätze in 
Zusammenarbeit mit den Wohnungsbaugesellschaften

Flächendeckender Ausbau der Sammlung von kleinen Elektrogeräten in 
Depotcontainern auf Containerplätzen

Neuordnung der Schadstoff sammlung 

Stützung der Bioabfallsammlung in Großwohnanlagen mit begleitenden 
logistischen Maßnahmen, der Abfallberatung und der Einbindung in den 
aufzubauenden Key-Account „Großwohnanlagen“ 

Neugestaltung der Sammlung und Verwertung von Textilien und Schuhen 
und der Zusammenarbeit mit sozial engagierten Initiativen und gemein-
nützigen Beschäftigungsträgern

Ausbau der Textilsammlung  durch Aufstellung weiterer Textilbehälter auf 
den Containerplätzen

Prüfung des Einsatzes von Unterfl urbehältern für die Abfallsammlung in 
Neubaugebieten und an stark belasteten Standorten für öff entliche Abfall-
behälter

Prüfung, ob eine Rückholung von Papiermengen der gewerblichen Samm-
lungen durch Aufb au einer Containersammlung bei Verbrauchermärkten 
zielführend im Sinne einer kommunalen Gesamtverantwortung für alle 
Abfälle aus privaten Haushalten ist

Ausweitung des allgemeinen Anschlusses an die Biotonne

Maßnahmen in den Bereichen Abfallberatung, Öff entlichkeitsarbeit und 
Kooperation (Kommunikation)

Maßnahmen in den Bereichen der orts- und gebührenrechtlichen 
 Regelungen sowie im Ordnungs- und Kontrollbereich

Ausbau des Umweltbildungsprogramms, orientiert an der Zielhierarchie 
des KrWG 

Überarbeitung der Kontrollmaßnahmen auf den Recycling-Stationen zur 
Verminderung der Gartenabfallanlieferungen aus dem bremischen Umland 

Kommunikation neuer und kundenfreundlicher Erfassungsvorgaben für 
Elektro- und Elektronikgeräte zur Vereinfachung der getrennten Sammlung

Änderung des Abfallortsgesetzes bezüglich der Anschlusspfl icht für Bio-
abfälle

Aufb au eines Qualitätsmanagementsystems zur Sicherung der kunden-
orientierten Prozesse (Abfallberatung, Beschwerdemanagement), der 
Be ratungsqualität und der verwendeten DV-Systeme 

Kampagne zur Erhöhung der PPK-Sammelmenge unter Einbeziehung eines 
Programms zur Erhöhung des Anschlussgrades an die Papiertonne

Verstärkte Beratung der Abfallbesitzer von Abfällen aus anderen Her-
kunftsbereichen (Gewerbeberatung) zur Abfallvermeidung, Abfallver-
wertung und zur Gebührensicherung 

Aufb au eines Key-Accounts für die Betreuung von Wohnungsbaugesell-
schaften und zur Koordinierung der Regelentsorgung und von Maßnahmen 
in Großwohnanlagen

Bewerbung der Schadstoff sammlung zur Förderung der Trennung von 
Schadstoff en im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Schadstoff -
Erfassungssystems
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8.1	 Entwicklung	der	Gesamt-

	 abfallmenge	der	letzten	

	 10	Jahre	und	Prognose	

	 bis	2023

8.2	 Entwicklung	der	
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	 Abfallarten	der	letzten	
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	 Abfallmengen	bis	2023

8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023
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Im Folgenden werden das Abfallaufkommen der letz-
ten 10 Jahre und die Prognosen der Abfallmengen bis 
2023 für die Gesamtabfallmenge und die Mengen der 
einzelnen Abfallarten zusammengefasst dargestellt.

Die Daten zum Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre 
zu den Zeitpunkten 2004, 2009 und 2013 basieren da-
bei auf den jeweiligen Abfallbilanzen des öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträgers (örE). Die vollständi-
gen Daten zum Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre 
sind in der Anlage 4 dargestellt.

Die Prognosen bis 2023 mit den dargestellten 
Prognose zeitpunkten 2018 und 2023 basieren auf den 

angenommenen Mengenveränderungen durch die geplanten 
Maßnahmen im Abschnitt 7 im Abfallwirtschaftskonzept (AWK), 
die hier bei der Prognose übernommen werden, und auf Annah-
men zur Mengenentwicklung unter Berücksichtigung der nachfol-
genden Einflussfaktoren.

Die verschiedenen Faktoren wirken sich unterschiedlich auf das 
Abfallaufkommen bis 2023 aus. Insgesamt kann von einem leicht 
sinkenden Abfallaufkommen ausgegangen werden, wobei vor-
rangig die Maßnahmen zur Abfallvermeidung einen deutlich 
 reduzierenden Einfluss auf die Gesamtabfallmenge in Bremen 
 haben.

8.	 Abfallaufkommen	der	letzten	10	Jahre	
	 und	Prognose	der	Abfallmengen	bis	2023

8. Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

→ Tabelle 12: Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Gesamtabfallmenge

Beschreibung Auswirkung auf 
die Abfallmenge

Ausgehend von den Mengenentwicklungen der vergangenen 
10 Jahre werden die einwohnerspezifi schen Abfallmengen für 
die Jahre bis 2023 in abgeschwächter Form fortgeschrieben.

Es wird angenommen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung 
und der Konsum gegenüber dem vorherigen Zeitraum nicht 
wesentlich verändern.

Die Bevölkerungsentwicklung wird auf Basis der Daten des 
 Statistischen Landesamtes bis 2023 um 1 Prozent leicht sinkend 
an genommen.

Maßnahmen zu Abfallvermeidung und Wiederverwendung

Es wird eine Abnahme der Nutzungsdauer von Produkten 
an genommen.

Gesetzliche Änderungen, die eine Mengenveränderung bei den 
kommunalen Abfällen nach sich ziehen, werden nicht erwartet. 
Ein mögliches Wertstoff gesetz führt zu einer Verlagerung, nicht 
zu einer Verringerung von Abfällen.

Die durchschnittliche Haushaltsgröße nimmt von 1,81 auf 1,77 
ab. Singlehaushalte nehmen zu. Daraus wird eine leicht anstei-
gende einwohnerspezifi sche Abfallmenge angenommen, da 
Einpersonenhaushalte ein höheres Abfallaufk ommen pro Per-
son aufweisen als Mehrpersonenhaushalte.

Faktor

Trend

Kaufk raft und 
konjunktureller Verlauf

Bevölkerungsentwicklung

Maßnahmen des örE

Nutzungsdauer von
Produkten

Rechtliche / gesetzliche 
Änderungen

Durchschnittliche 
 Haushaltsgröße

Sinkend

Sinkend

Neutral

Neutral

Sinkend

Steigend

Steigend
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8.1	 Entwicklung	der		 	
	 Gesamtabfallmenge		 	
	 der	letzten	10	Jahre		 	
	 und	Prognose	bis	2023

Aus den geplanten Maßnahmen, dem Trend und der demografi-
schen Entwicklung resultieren die folgenden Prognosen für die 
Gesamtabfallmenge für die Zeitpunkte 2018 und 2023.

8.2	 Entwicklung	der	Abfall-
	 mengen	der	einzelnen		 	
	 Abfallarten	der	letzten	
	 10	Jahre	und	Prognose	
	 bis	2023
Während die Entwicklung der Gesamtabfallmenge relativ kon-
stant in der Prognose bleibt, gibt es bezüglich der einzelnen 
Abfall arten uneinheitliche Entwicklungen. Durch die geplanten 
Maßnahmen kommt es zu starken Verschiebungen zwischen den 
einzelnen Abfallarten, die in der Anlage 6 dargestellt sind. Die 
vollständigen Daten für die 10 Jahre des Prognosezeitraums be-
finden sich in der Anlage 5.

8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023
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→ Abbildung 7: Gesamtabfallmenge – Mengenentwicklung 2004 – 2013 und  
      Mengenprognose 2014 – 2023
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8. Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.1 Restabfall
Der Restabfall wird in der Perspektive absolut am 
stärksten von Veränderungen betroffen sein. Im 
Mittel punkt stehen dabei überwiegend Maß nahmen, 
die auf eine weitere Abschöpfung von recycling-
fähigen Wertstoffen abzielen. Die Auswirkungen der 
verschiedenen Maßnahmen sind in der folgenden 
 Tabelle dargestellt.

→ Tabelle 13: Darstellung der Mengenveränderung beim Restabfall in Mg/a für die Zeitpunkte 2018 und 2023

Rückgang, allgemeine Tendenz

Aus dem Sperrmüll

In die Verwertung PPK

In die Verwertung Bioabfall

Aus dem Gewerbeabfall

In die Verwertung Elektrogeräte

In die Verwertung Textilien und Schuhe

3.000

500

5.000

2.000

3.000

4.000

7.000

4.000

2.000

250

3.000

500

250 500

Ausgangsmenge 2013

Abfl uss (–)

Zufl uss (+)

Prognostizierte Menge

90.243 Mg/a

86.000

2018

90.243 Mg/a

80.000

2023

Mg

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0
2004 2009 2013 2018 2023

→ Abbildung 8: Restabfall: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.2 Sperrmüll
Die anhaltende Tendenz zu kleineren Haushalten kann zu einem 
erhöhten Aufkommen an Sperrmüll führen, wenn Haushalte  ihre 
Wohnungen verkleinern. Zunehmend bieten Möbelverkäufer den 
Kunden die Rücknahme von alten Möbeln an, was t endenziell  eine 
Verlagerung von Mengen aus der Sperrmüllsammlung in die ge-
werbliche Entsorgung zur Folge hat. Insofern wird die all ge meine 
Tendenz zur Mengenentwicklung beim Sperrmüll als kontinuier-
lich eingeschätzt. Die geplante Erfassung von Kunststoffen aus dem 
Sperrmüll über das Bring- und Holsystem soll die Sperrmüllmenge 
um 1.000 Mg bis 2018 und um 1.500 Mg bis 2023 reduzieren.

Die geplante Umstellung auf die schonende Sperrmüllabholung 
(Hamburger Modell) wird eine Bereinigung der bisherigen Sperr-
müllmengen um die unzulässigen Restabfall- und Bauabfallmen-
gen nach sich ziehen. Es wird prognostiziert, dass die Sperrmüll-
menge dadurch bis 2018 um 500 Mg und bis 2023 um 3.000 Mg 
bereinigt wird.

8.2.3 Papier, Pappe, Karton
Bei grafischen Papieren, also Magazinen, Zeitungen und Büchern, 
wird eine rückläufige Menge, bei Verpackungsmaterialien da-
gegen eher eine Zunahme angenommen. Aus den Maßnahmen 
im Rahmen der kommunalen Abfallwirtschaft wird eine Zunahme 
der getrennt erfassten PPK-Mengen um 2.000 Mg/a bis 2018 und 
3.000 Mg/a bis 2023 prognostiziert.
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→ Abbildung 9: Sperrmüll: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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→ Abbildung 10: Papier, Pappe, Karton (PPK): Mengenentwicklung 2004 – 2013 und 
 Mengenprognose 2014 – 2023 (einschließlich miterfasster PPK-Verpackungen)
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8. Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.4 Gartenabfall
Die Gartenabfallmengen liegen seit Jahren, mit ge-
ringen witterungsbedingten Schwankungen, kon-
stant zwischen 28.000 und 30.000 Mg/a. Die Maß-
nahmen der kommunalen Abfallwirtschaft sollen zu 
einer  prognostizierten Verminderung der getrennt 
 erfassten und transportierten Gartenabfälle um 
3.000 Mg/a bis 2023 führen.

 
8.2.5 Bioabfall
Unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen 
der kommunalen Abfallwirtschaft wird eine Zunahme 
der getrennt erfassten Bioabfälle um 7.000 Mg/a bis 
2023 prognostiziert.
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→ Abbildung 11: Gartenabfall: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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→ Abbildung 12: Bioabfall: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2018 – 2023
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8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.6 Elektro- und 
 Elektronikgeräte

Bei elektronischen Geräten insbesondere im Bereich Kommuni-
kation werden für die nächsten Jahre weiter steigende Mengen 
 prognostiziert, während bei den Haushaltsgeräten eine Sättigung 
konstatiert wird. Ein Problem ist die immer kürzere Gebrauchs-
dauer bei elektronischen Geräten aufgrund technologischer 
Weiter entwicklungen und marketingorientierter Neuerungen.

Die tendenziell zunehmende Menge an konsumierten Elektro- 
und Elektronikgeräten und die Maßnahmen der kommunalen 
Abfall wirtschaft führen zu einer prognostizierten Zunahme der 
getrennt erfassten Geräte um 2.000 Mg/a bis 2023.

 
8.2.7 Metalle
Die im Rahmen der kommunalen Abfallwirtschaft geplanten 
Maßnahmen führen zu einer prognostizierten Zunahme der 
getrennt erfassten Metallabfälle um 1.800 Mg/a bis 2023.
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→ Abbildung 13: Elektro- und Elektronikgeräte: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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→ Abbildung 14: Metalle: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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8. Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

Im Rahmen der Aufbereitung der Verbrennungs-
schlacke nach der thermischen Restabfallbehandlung 
werden jährlich ca. 2.000 Mg FE-Metall aussortiert 
und dem Recycling zugeführt. Die technische Entwick-
lung der Aufbereitung deutet auf zukünftig  höhere 
Sortierergebnisse hin, sodass hier trotz geringerer 
Rest abfallmengen eine stabile Metallverwertungs-
menge angenommen wird.

8.2.8 Textilien und Schuhe
Die Maßnahmen der kommunalen Abfallwirtschaft 
konzentrieren sich auf eine Ausweitung der Er-
fassungssysteme mit dem Ziel einer Zunahme der 
 getrennt erfassten Menge um 600 Mg/a bis 2023.

 

8.2.9 Kunststoffe
Mit den Maßnahmen der kommunalen Abfallwirt-
schaft wird eine Steigerung der getrennten Erfassung 
von Kunststoffen auf 1.500 Mg/a bis 2023 prognosti-
ziert.
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→ Abbildung 15: Textilien und Schuhe: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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→ Abbildung 16: Kunststoffe: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023 
(Sammlung erfolgte seit 2014)
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8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.10 Schadstoffe
Mit den geplanten Maßnahmen der kommunalen Abfallwirt-
schaft sollen die Schadstoff-Sammelmengen bis 2018 auf 
130 Mg/a gesteigert werden.

	
8.2.11 Bauabfälle
Mit dem geplanten Ausbau der Annahmestellen zur Erfassung 
von Sperrmüll mit einer korrespondierenden Bauabfallannahme 
wird eine Stabilisierung der Bauabfallmenge prognostiziert.
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→ Abbildung 17: Schadstoffe: Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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→ Abbildung 18: Bauabfälle:  Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023. Menge 2004 geschätzt.
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8. Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

8.2.12 Kommunalabfälle 
Der Trend zu einer stärkeren Nutzung des öffentlichen 
Raumes führt insgesamt zu einer höheren Belastung 
mit Verpackungs- und Freizeitabfällen. Es wird deshalb 
eine Zunahme der Kommunalabfälle prognostiziert.

8.2.13 Hausmüllähnlicher  
 Gewerbeabfall
Die bis 2013 in der Statistik eigenständig abge-
bildeten hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle in 
Wechsel be hältern werden mit der Änderung des 
Abfall ortsgesetzes (AOG) auch statistisch über-
wiegend in den Restabfall eingegliedert. Die allge-
meine Tendenz bei der Mengen entwicklung von 

→ Abbildung 19: Kommunalabfälle:  Mengenentwicklung 2004 – 2013 und Mengenprognose 2014 – 2023
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8.   Abfallaufkommen der letzten 10 Jahre und Prognose der Abfallmengen bis 2023

 hausmüllähnlichen Gewerbe abfällen ist aufgrund von 
Verwertungs strategien der Abfallbesitzer seit Jahren 
 rück läufig. Diese Entwicklung wird auch für die Zu-
kunft prognosti ziert. Hieraus und aus der aktuellen 
 Änderung der Gebührenordnung wird eine Verlage-
rung von 4.000 Mg Wechselbehälterabfällen in den 
Restabfall und von ca. 3.500 Mg in die Verwertungs-
wege prognostiziert. 

→ Abbildung 20: Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall (Wechselbehälter): Mengenentwicklung 2004 – 2013 und 
 Mengenprognose 2014 – 2023
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	 Anlagen

Anlagen

→ Anlage 1: Eigentumsverhältnisse und Standortperspektiven der Recycling-Stationen (zu 4.1.3)

Recycling-Station Standortperspektive Grundstück in der Verfügung

Ausbau Erhalt Standort-
prüfung

der
Stadtgemeinde

privater
Unternehmen

1

7

13

6

12

3

9

15

2

8

14

4

10

16

5

11

Aumund

Hemelingen

Oberneuland

Findorff 

Kirchhuchting

Borgfeld (Plan)

Horn

Oslebshausen

Blockland

Hohentor (Frühjahr 2015)

Obervieland

Burglesum

Huchting

Weserpark

Blumenthal (Frühjahr 2015)

Hulsberg
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Anlagen

→ Anlage 2: Finanzielle Auswirkungen der Einzelmaßnahmen im Abfallwirtschaftskonzept (zu 5.1)

Nr. Maßnahme Kurzbezeichnung Mehr- und Minderkosten, Erlösveränderung

1.01

1.03

1.02

Kostenneutral.

Ausbau der Recycling- 
Stationen zu einem zentralen 
Erfassungs- und Beratungs-
system

Ausschöpfung des Wert-
stoff potenzials im Restabfall 
durch Ausbau der Wertstoff -
Erfassungssysteme

Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung 

Aufstellung eines Abfallver-
meidungsprogramms 

Maßnahmenpaket zur 
Be einfl ussung des Konsum-
verhaltens

Projekt zur Neujustierung 
der Erfassungssysteme

Aufb au eines Systems zur 
Wiederverwendung von 
Möbeln, Elektrogeräten und 
Haushaltswaren

Umstellung der Sperrmüll-
erfassung auf eine schonende 
Abholung

Programm zur Vermeidung 
von Gartenabfällen und zur 
Eigenkompostierung

Kooperation mit der 
bauteilbörse Bremen

Annahme von losen Rest-
abfällen auf den Recycling- 
Stationen

Getrennte Erfassung von 
Kunststoff en aus dem 
Sperrmüll

Ausbau der Textilsammlung 

Biogaserzeugung 

Ausbau der haushaltsnahen 
Wertstoff erfassung in Groß-
wohnanlagen

Neugestaltung der Samm-
lung und Verwertung der 
Textilien und Schuhe 

Neuordnung der Schadstoff -
sammlung

Stützung der Bioabfall-
sammlung in Großwohn-
anlagen

Kommunikation kunden-
freundlicher Erfassungs-
vorgaben für Elektro- und 
Elektronikgeräte

Sammlung von kleinen 
Elektro geräten in Depot-
containern

Ausbau des Umweltbildungs-
programms 

Rückholung von Papier-
mengen aus den gewerb-
lichen Sammlungen

Ausweitung des allgemeinen 
Anschlusses an die Biotonne

Prüfung für den Einsatz von 
Unterfl urbehältern

Kampagne zur Erhöhung der 
PPK-Erfassungsmenge

Bewerbung der Schadstoff -
sammlung

Ausbau der Beratung für 
Abfallbesitzer aus anderen 
Herkunftsbereichen

Aufb au eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Siche-
rung der kundenorientierten 
Prozesse

Aufb au eines Key-Accounts 
für Großwohnanlagen und 
Wohnungs baugesellschaften

Änderung des Abfallorts-
gesetzes zur Anschlusspfl icht 
bei Bioabfällen

Überarbeitung der Kontroll-
maßnahmen  auf den 
Recycling- Stationen

1.05

2.04

2.02

2.01

1.04

2.03

2.05

4.01

3.02

4.03

3.01

4.02

3.03

4.04

4.08

5.03

4.06

5.01

4.05

4.09

4.07

5.02

5.04

6.02

5.06

5.05

6.03

6.01

Kosten sind überwiegend im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018 ca. 100.000 Euro/a.

Kosten für den Ausbau der Erfassungssysteme sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. Zusätzlicher Finanzbedarf 
im Zeitraum 2015 – 2018: ca. 200.000 Euro/a. Einsparungen durch geringere 
Entsorgungsmengen Restabfall: ca. 150.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind nur teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 ein-
geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 80.000 Euro/a.

Entwicklungs- und Vorlaufk osten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 
2014 – 2017 abgebildet.  Zur Entwicklung der Kosten nach der Umstellung 
ab 2018 siehe Anlage 3.

Kosten für die Durchführung der Maßnahmen sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. Zusätzlicher Finanzbedarf 
von 50.000 Euro/a im Zeitraum 2015 – 2016.

Einsparungen durch Verringerung der Entsorgungsmengen im Zeitraum 
2016 – 2018: ca. 50.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kosten für vorlaufende Untersuchungen sind im Wirtschafts- und Finanz-
plan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 30.000 Euro im Jahr 2015.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 einge-
plant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 100.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 50.000 Euro im Jahr 2016.

Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf: ca. 150.000 Euro im Jahr 2018.

Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme ab 2019: 50.000 Euro/a.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 100.000 Euro/a im Zeitraum 2016 – 2017

Kostenneutral.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kostenneutral.

Kosten sind nicht im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Zusätzlicher Finanzbedarf für die strategische Vorbereitung und operative 
Umsetzung des Pfl ichtanschlusses an die Bioabfallsammlung. Zusätzlicher 
Finanzbedarf von 100.000 Euro/a ab 2015.

Kosten für Pilotanlagen sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
nicht eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf von 100.000 Euro im Zeitraum 2015 – 2016.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschaftsplan 2014 – 2017 eingeplant.

Erlössteigerung nach Umsetzung der Maßnahme im Zeitraum 
2015–2018: 200.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf durch Personalmehrbedarf im Zeitraum 
2015 – 2018: 50.000 Euro/a.

Kostenneutral.

Kostenneutral bis kostensenkend.
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Anlagen

→ Anlage 2: Finanzielle Auswirkungen der Einzelmaßnahmen im Abfallwirtschaftskonzept (zu 5.1)

Nr. Maßnahme Kurzbezeichnung Mehr- und Minderkosten, Erlösveränderung

1.01

1.03

1.02

Kostenneutral.

Ausbau der Recycling- 
Stationen zu einem zentralen 
Erfassungs- und Beratungs-
system

Ausschöpfung des Wert-
stoff potenzials im Restabfall 
durch Ausbau der Wertstoff -
Erfassungssysteme

Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung 

Aufstellung eines Abfallver-
meidungsprogramms 

Maßnahmenpaket zur 
Be einfl ussung des Konsum-
verhaltens

Projekt zur Neujustierung 
der Erfassungssysteme

Aufb au eines Systems zur 
Wiederverwendung von 
Möbeln, Elektrogeräten und 
Haushaltswaren

Umstellung der Sperrmüll-
erfassung auf eine schonende 
Abholung

Programm zur Vermeidung 
von Gartenabfällen und zur 
Eigenkompostierung

Kooperation mit der 
bauteilbörse Bremen

Annahme von losen Rest-
abfällen auf den Recycling- 
Stationen

Getrennte Erfassung von 
Kunststoff en aus dem 
Sperrmüll

Ausbau der Textilsammlung 

Biogaserzeugung 

Ausbau der haushaltsnahen 
Wertstoff erfassung in Groß-
wohnanlagen

Neugestaltung der Samm-
lung und Verwertung der 
Textilien und Schuhe 

Neuordnung der Schadstoff -
sammlung

Stützung der Bioabfall-
sammlung in Großwohn-
anlagen

Kommunikation kunden-
freundlicher Erfassungs-
vorgaben für Elektro- und 
Elektronikgeräte

Sammlung von kleinen 
Elektro geräten in Depot-
containern

Ausbau des Umweltbildungs-
programms 

Rückholung von Papier-
mengen aus den gewerb-
lichen Sammlungen

Ausweitung des allgemeinen 
Anschlusses an die Biotonne

Prüfung für den Einsatz von 
Unterfl urbehältern

Kampagne zur Erhöhung der 
PPK-Erfassungsmenge

Bewerbung der Schadstoff -
sammlung

Ausbau der Beratung für 
Abfallbesitzer aus anderen 
Herkunftsbereichen

Aufb au eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Siche-
rung der kundenorientierten 
Prozesse

Aufb au eines Key-Accounts 
für Großwohnanlagen und 
Wohnungs baugesellschaften

Änderung des Abfallorts-
gesetzes zur Anschlusspfl icht 
bei Bioabfällen

Überarbeitung der Kontroll-
maßnahmen  auf den 
Recycling- Stationen

1.05

2.04

2.02

2.01

1.04

2.03

2.05

4.01

3.02

4.03

3.01

4.02

3.03

4.04

4.08

5.03

4.06

5.01

4.05

4.09

4.07

5.02

5.04

6.02

5.06

5.05

6.03

6.01

Kosten sind überwiegend im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018 ca. 100.000 Euro/a.

Kosten für den Ausbau der Erfassungssysteme sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. Zusätzlicher Finanzbedarf 
im Zeitraum 2015 – 2018: ca. 200.000 Euro/a. Einsparungen durch geringere 
Entsorgungsmengen Restabfall: ca. 150.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind nur teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 ein-
geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 80.000 Euro/a.

Entwicklungs- und Vorlaufk osten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 
2014 – 2017 abgebildet.  Zur Entwicklung der Kosten nach der Umstellung 
ab 2018 siehe Anlage 3.

Kosten für die Durchführung der Maßnahmen sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. Zusätzlicher Finanzbedarf 
von 50.000 Euro/a im Zeitraum 2015 – 2016.

Einsparungen durch Verringerung der Entsorgungsmengen im Zeitraum 
2016 – 2018: ca. 50.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kosten für vorlaufende Untersuchungen sind im Wirtschafts- und Finanz-
plan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 30.000 Euro im Jahr 2015.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 einge-
plant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 100.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 50.000 Euro im Jahr 2016.

Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf: ca. 150.000 Euro im Jahr 2018.

Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme ab 2019: 50.000 Euro/a.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 100.000 Euro/a im Zeitraum 2016 – 2017

Kostenneutral.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kostenneutral.

Kosten sind nicht im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Zusätzlicher Finanzbedarf für die strategische Vorbereitung und operative 
Umsetzung des Pfl ichtanschlusses an die Bioabfallsammlung. Zusätzlicher 
Finanzbedarf von 100.000 Euro/a ab 2015.

Kosten für Pilotanlagen sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
nicht eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf von 100.000 Euro im Zeitraum 2015 – 2016.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschaftsplan 2014 – 2017 eingeplant.

Erlössteigerung nach Umsetzung der Maßnahme im Zeitraum 
2015–2018: 200.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf durch Personalmehrbedarf im Zeitraum 
2015 – 2018: 50.000 Euro/a.

Kostenneutral.

Kostenneutral bis kostensenkend.
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Anlagen

→ Anlage 2: Finanzielle Auswirkungen der Einzelmaßnahmen im Abfallwirtschaftskonzept (zu 5.1)

Nr. Maßnahme Kurzbezeichnung Mehr- und Minderkosten, Erlösveränderung

1.01

1.03

1.02

Kostenneutral.

Ausbau der Recycling- 
Stationen zu einem zentralen 
Erfassungs- und Beratungs-
system

Ausschöpfung des Wert-
stoff potenzials im Restabfall 
durch Ausbau der Wertstoff -
Erfassungssysteme

Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung 

Aufstellung eines Abfallver-
meidungsprogramms 

Maßnahmenpaket zur 
Be einfl ussung des Konsum-
verhaltens

Projekt zur Neujustierung 
der Erfassungssysteme

Aufb au eines Systems zur 
Wiederverwendung von 
Möbeln, Elektrogeräten und 
Haushaltswaren

Umstellung der Sperrmüll-
erfassung auf eine schonende 
Abholung

Programm zur Vermeidung 
von Gartenabfällen und zur 
Eigenkompostierung

Kooperation mit der 
bauteilbörse Bremen

Annahme von losen Rest-
abfällen auf den Recycling- 
Stationen

Getrennte Erfassung von 
Kunststoff en aus dem 
Sperrmüll

Ausbau der Textilsammlung 

Biogaserzeugung 

Ausbau der haushaltsnahen 
Wertstoff erfassung in Groß-
wohnanlagen

Neugestaltung der Samm-
lung und Verwertung der 
Textilien und Schuhe 

Neuordnung der Schadstoff -
sammlung

Stützung der Bioabfall-
sammlung in Großwohn-
anlagen

Kommunikation kunden-
freundlicher Erfassungs-
vorgaben für Elektro- und 
Elektronikgeräte

Sammlung von kleinen 
Elektro geräten in Depot-
containern

Ausbau des Umweltbildungs-
programms 

Rückholung von Papier-
mengen aus den gewerb-
lichen Sammlungen

Ausweitung des allgemeinen 
Anschlusses an die Biotonne

Prüfung für den Einsatz von 
Unterfl urbehältern

Kampagne zur Erhöhung der 
PPK-Erfassungsmenge

Bewerbung der Schadstoff -
sammlung

Ausbau der Beratung für 
Abfallbesitzer aus anderen 
Herkunftsbereichen

Aufb au eines Qualitätsma-
nagementsystems zur Siche-
rung der kundenorientierten 
Prozesse

Aufb au eines Key-Accounts 
für Großwohnanlagen und 
Wohnungs baugesellschaften

Änderung des Abfallorts-
gesetzes zur Anschlusspfl icht 
bei Bioabfällen

Überarbeitung der Kontroll-
maßnahmen  auf den 
Recycling- Stationen

1.05

2.04

2.02

2.01

1.04

2.03

2.05

4.01

3.02

4.03

3.01

4.02

3.03

4.04

4.08

5.03

4.06

5.01

4.05

4.09

4.07

5.02

5.04

6.02

5.06

5.05

6.03

6.01

Kosten sind überwiegend im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018 ca. 100.000 Euro/a.

Kosten für den Ausbau der Erfassungssysteme sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. Zusätzlicher Finanzbedarf 
im Zeitraum 2015 – 2018: ca. 200.000 Euro/a. Einsparungen durch geringere 
Entsorgungsmengen Restabfall: ca. 150.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind nur teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 ein-
geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 80.000 Euro/a.

Entwicklungs- und Vorlaufk osten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 
2014 – 2017 abgebildet.  Zur Entwicklung der Kosten nach der Umstellung 
ab 2018 siehe Anlage 3.

Kosten für die Durchführung der Maßnahmen sind teilweise im Wirt-
schafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. Zusätzlicher Finanzbedarf 
von 50.000 Euro/a im Zeitraum 2015 – 2016.

Einsparungen durch Verringerung der Entsorgungsmengen im Zeitraum 
2016 – 2018: ca. 50.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kosten für vorlaufende Untersuchungen sind im Wirtschafts- und Finanz-
plan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 30.000 Euro im Jahr 2015.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 einge-
plant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf im Zeitraum 2015 – 2018: 100.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 nicht geplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 50.000 Euro im Jahr 2016.

Zusätzlicher einmaliger Finanzbedarf: ca. 150.000 Euro im Jahr 2018.

Einsparungen nach der Umsetzung der Maßnahme ab 2019: 50.000 Euro/a.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf: 100.000 Euro/a im Zeitraum 2016 – 2017

Kostenneutral.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kostenneutral.

Kostenneutral.

Kosten sind nicht im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Zusätzlicher Finanzbedarf für die strategische Vorbereitung und operative 
Umsetzung des Pfl ichtanschlusses an die Bioabfallsammlung. Zusätzlicher 
Finanzbedarf von 100.000 Euro/a ab 2015.

Kosten für Pilotanlagen sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 
nicht eingeplant. 

Zusätzlicher Finanzbedarf von 100.000 Euro im Zeitraum 2015 – 2016.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 eingeplant.

Kosten sind im Wirtschaftsplan 2014 – 2017 eingeplant.

Erlössteigerung nach Umsetzung der Maßnahme im Zeitraum 
2015–2018: 200.000 Euro/a.

Kosten sind im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet.

Kosten sind teilweise im Wirtschafts- und Finanzplan 2014 – 2017 abgebildet. 

Zusätzlicher Finanzbedarf durch Personalmehrbedarf im Zeitraum 
2015 – 2018: 50.000 Euro/a.

Kostenneutral.

Kostenneutral bis kostensenkend.

→ Anlage 3: Finanzielle Veränderungen bei der Umstellung der Sperrmüllsammlung auf ein Holsystem aus den 
      Wohnungen in Verbindung mit dem Ausbau der Sperrmüllannahme auf den Recycling-Stationen (zu 5.3)

Leistungsbereich Sinkende Kosten /
steigende Erlöse

Steigende Kosten /
sinkende Erlöse

Logistikholsystem für Sperrmüll und Elektrogeräte:
• Logistikkosten für die Anfahrt bis zum Grundstück sinken 

durch Verringerung der Anzahl an Abfuhren 
• Servicekosten für die Abholung aus der Wohnung fallen 

zusätzlich an 

Vorhaltekosten und Logistikkosten für das Bringsystem 
 Recycling-Stationen steigen durch Mengenzunahme

Verwertungskosten für den Sperrmüll sinken durch Qualitäts-
steigerung des erfassten Materials

Erlöse für Restabfall und Bauabfallmengen steigen, da diese 
nicht mehr über die Sperrmüllsammlung unzulässig entsorgt 
werden können

Kosten für die Nachsorge und Reinigung sowie  für Kontroll-
maßnahmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und 
Sammlung an der Straße entfallen 

Verwertungserlöse für Metalle, Elektrogeräte und weiter-
verwendete Möbel und Elektrogeräte steigen durch Mengen-
zunahme (keine Beraubung)

Kosten der Administration, Kundenbetreuung und des 
 Rechnungswesens
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→ Anlage 4: Abfallaufkommen im Zeitraum 2004 – 2013 (zu 8)

 Quelle: Abfallbilanzen des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers 2004 – 2013

Restabfall

Elektrogeräte

Sperrmüll

PPK

Textilien

Gewerbeabfall

Metall

Gartenabfall

Kunststoff e

Bioabfall

Schadstoff e

Summe

Kommunalabfälle

2004

100.883 97.43699.552 95.677 94.191 91.77397.871 95.399 94.631 90.243

24.058 23.94223.721 23.106 22.077 22.20923.318 23.135 22.778 21.813

177 129185 128 110 101144 129 108 104

43.006 41.14340.702 40.702 38.103 37.21740.467 38.606 38.840 37.216

2.344 2.0872.056 2.437 2.453 2.4841.945 2.508 2.648 2.495

1.431 2.5201.479 2.850 2.882 2.5722.182 3.170 2.960 2.296

3.702 2.2482.777 2.019 1.894 1.8112.381 1.927 1.936 1.442

10.879 12.73012.793 11.706 11.436 9.31517.494 11.648 10.532 8.465

23.882 26.31025.924 25.423 24.167 22.91426.878 26.247 24.533 22.389

235.324 236.869237.364 232.616 225.533 219.167239.997 232.299 227.187 214.304

26.601 29.25329.189 29.619 28.575 29.32128.222 29.719 28.769 28.074

0 00 0 0 00 0 0 0

2.063 1.3201.763 1.425 1.539 1.2601.476 1.738 1.387 1.209

2007 20112005 2008 20122006 20102009 2013

→ Anlage 5: Prognose der Abfallmengen für den Zeitraum 2014 – 2023 (zu 8.2)

Restabfall

Elektrogeräte

Sperrmüll

PPK

Textilien

Gewerbeabfall

Metall

Gartenabfall

Kunststoff e

Bioabfall

Schadstoff e

Summe

Kommunalabfälle

2014

90.000 88.00090.000 86.000 86.000 84.00090.000 87.000 85.000 80.000

21.000 24.00022.000 25.000 28.000 29.00023.000 28.000 29.000 29.000

100 130100 130 130 130130 130 130 130

37.000 38.00037.000 39.000 40.000 40.00038.000 40.000 40.000 40.000

2.500 2.7002.500 2.800 3.000 3.0002.600 2.900 3.000 3.000

2.500 3.0003.000 3.000 4.100 4.3003.000 4.000 4.200 4.300

1.600 1.9001.700 2.000 2.200 2.4001.800 2.100 2.300 2.500

6.000 1.0004.000 1.000 1.000 1.0002.000 1.000 1.000 1.000

22.000 21.00021.000 21.000 18.000 18.00021.000 18.000 18.000 18.000

211.500 207.320209.400 207.430 210.730 209.930209.130 211.530 209.830 204.930

29.000 27.00028.000 27.000 26.000 25.00027.000 26.000 25.000 25.000

200 1.000500 1.000 1.500 1.5001.000 1.500 1.500 1.500

1.200 1.4001.300 1.500 3.000 3.0001.400 3.000 3.000 3.000

2017 20212015 2018 20222016 20202019 2023
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→ Anlage 6: Abfallströme aufgrund von Maßnahmen im Zeitraum 2014 bis 2023 (zu 8.2) in Mg

Bauabfall

Gartenabfall

Elektrogeräte

Metalle

3.000

500

Ausbau getrennte 
Sammlung

Zuordnung hausmüll-
ähnlicher Gewerbeabfall

Neues
Sperrmüllkonzept

Vermeidung

Rückfl uss aus Beraubung /
Gewerbliche Sammlung

4.000

1.000

1.000

3.000

200

1.500

1.500

300

500

7.000

11.000 2.000

1.000

1.000

SperrmüllRestabfall

Bioabfall

Papier, Pappe, 
Karton (PPK)

Textilien 
und Schuhe
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Dierks S. 39, © liveostockimages S. 20 –21, © Ljupco 
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© Miredi S. 49, © monki2710 S. 9, © nito S. 21, © Rido  
S. 29, © stock photo-graf S. 44, © Zerbor Titel, S. 14–15,  
S. 29, S. 38–39, S. 61
GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH: Titel, S. 8, S. 15, 
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Umweltbetrieb Bremen: S. 15, S. 21, S. 29, S. 61
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